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Vorbemerkung zur nochmaligen Auslegung (Planfassung vom 10. April 2014) 

Folgende Festsetzungen und nachrichtliche Darstellungen wurden gegenüber der Planfassung vom  

1. Oktober 2012 mit Begründung vom 5. Dezember 2012 geändert: 

 Festsetzung 3.1 – Bauweise, zulässige Hausformen 

Statt Einzelhäuser und Doppelhäuser sind nur noch Einzelhäuser zulässig. Die Regelung der Wohnungs-

zahl wurde aus der Festsetzung ausgegliedert.  

 Festsetzung 3.2 (neu)  

Unter diesem Gliederungspunkt findet sich die Regelung der Wohnungszahl. Die Regelung zur Woh-

nungszahl in Doppelhaushälften ist entfallen. 

 Festsetzung 3.3 bis 3.7 

Die Nummerierung wurde aufgrund der eingefügten Festsetzung 3.2 angepasst. 

 Festsetzung 4.2 und sonstiges Planzeichen 1.3 

Die Bezeichnung NN wurde zu NHN berichtigt (Normalhöhennull statt Normalnull) 

 Festsetzung 5.1 - Grundfläche 

Die Grundflächenfestsetzung für Einzelhausgrundstücke wurde formal berichtigt und zur Klarstellung mit 

Verweisen auf die einschlägigen Regelungen der BauNVO versehen. Die Grundflächenfestsetzung für 

Doppelhäuser ist entfallen.  

 Festsetzung 7.7 (zeichnerisch, im Plan) – artenreiche Wildblumenwiese 

Auf einem Teil der Parzelle 16 war irrtümlich eine artenreiche Wildblumenwiese festgesetzt. Die Wild-

blumenwiese sollte nur im Bereich der Ausgleichsfläche festgesetzt werden. Die zeichnerische Festset-

zung auf Parzelle 16 ist entfallen.  

 

 

  



3 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Planungsrechtliche Voraussetzungen .................................................................................... 4 

2 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung .................................................................................... 4 

3 Verfahren, Beteiligung der Öffentlichkeit ............................................................................... 5 

4 Bedarfsnachweis ............................................................................................................... 5 

5 Städtebauliches Konzept ..................................................................................................... 7 

5.1 Entwurf .................................................................................................................. 7 

5.2 Verkehrserschließung ............................................................................................... 8 

5.3 Höhenlage und Höhe der Gebäude ............................................................................... 8 

5.4 Grünordnung ........................................................................................................... 8 

5.5 Abwasserentsorgung ................................................................................................. 9 

5.6 Auswirkungen, Beeinträchtigungen ............................................................................. 9 

5.7 Flächen ................................................................................................................. 11 

6 Umweltbericht ................................................................................................................. 12 

6.1 Einleitung ............................................................................................................. 12 

6.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ...................... 13 

6.3 Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung .................................. 18 

6.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich ........................... 18 

6.5 Alternative Planungsmöglichkeiten ............................................................................ 20 

6.6 Methodik, Kenntnislücken, Maßnahmen zur Überwachung .............................................. 20 

6.7 Zusammenfassung ................................................................................................... 21 

7 Erläuterung von Festsetzungen ........................................................................................... 21 

7.1 Baugebietsteilflächen WA1 und WA2 (Nr. 2.1 ff) ........................................................... 21 

7.2 Bauweise (Nr. 3.1 und 3.3) ....................................................................................... 21 

7.3 Grundfläche (Nr. 5.1) ............................................................................................... 22 

7.4 Höhenlage und Höhen (Nr. 5.2 ff) .............................................................................. 22 

7.5 Abgrabungen und Aufschüttungen, Straßenböschungen (Nr. 4.3 und 6.5) ......................... 24 

7.6 Anschlussverbote (Nr. 4.4)........................................................................................ 24 

7.7 Regelung des Wasserabflusses (Nr. 7.6) ....................................................................... 24 

7.8 Pflanzlisten für die Festsetzungen Nr. 7.2, 7.4, 7.5 und 7.7 ............................................. 25 

8 Hinweise ......................................................................................................................... 25 

9 Zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan .................................................................. 28 

10 Anlage - Hydraulische Berechnung ....................................................................................... 28 

11 Anlage – Erläuterung Bauentwurf ........................................................................................ 28 

 



 

4 

1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Der Markt Wartenberg besitzt einen vom Landratsamt Erding mit Bescheid vom 30. August 2012 (Az. 41-2) 

genehmigten Flächennutzungsplan. Das Baugebiet östlich der Birkenstraße war bereits im vorherigen Flä-

chennutzungsplan aus dem Jahr 1987 ausgewiesen, wurde aber bisher nicht realisiert. Für den nördlichen 

Teil dieses Baugebiets hat der Gemeinderat des Marktes Wartenberg am 1. Februar 2012 beschlossen, einen 

Bebauungsplan aufzustellen. 

2 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Für die Region München wird ein weiteres Bevölkerungswachstum vorhergesagt. Der Markt Wartenberg geht 

für sein Gemeindegebiet von einem Einwohnerwachstum um ca. 25 % in den nächsten 15 Jahren aus. Das 

entspricht einem Zuwachs von 1.200 Einwohnern oder 500 Haushalten. In der Neuaufstellung des Flächen-

nutzungsplans weist der Markt Wartenberg dazu 10,0 ha Wohnbauflächen und 4,5 ha gemischte Bauflächen 

aus, richtet sein Augenmerk aber gleichzeitig auf die Entwicklung bereits ausgewiesener Flächen, auf die 

Aktivierung von Baulücken und auf die Nachverdichtung bestehender Baugebiete, was sich an dem gerin-

gen Planungsspielraum von 8 % für Wohnbauflächen zeigt (Abbildung aus der Flächennutzungsplanbe-

gründung vom 25. April 2012). 

 

Der Markt Wartenberg möchte die Bildung von Wohneigentum in möglichst weiten Kreisen der Bevölkerung 

fördern und weist dazu ein Wohngebiet auf eigenen Grundstücken aus. Um auch geringer verdienende Per-

sonen zu berücksichtigen, soll ein Teil der Grundstücke im Einheimischenmodell des Marktes zu günstigen 

Konditionen angeboten werden. Kostensparendes Bauen soll außerdem durch die Bereitstellung kleiner 

Baugrundstücke ermöglicht werden. 

Das Baugebiet Birkenstraße ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan enthalten. Mit dem Bebauungsplan 

soll die Darstellung in verbindliches Baurecht umgesetzt werden. Gegenstand des Bebauungsplans ist der 

nördliche Teil des Wohngebiets (siehe Abbildung, Flächennutzungsplan Wartenberg). 
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3 Verfahren, Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Bebauungsplan wurde zunächst als Maßnahme der Innenentwicklung eingestuft und im beschleunigten 

Verfahren nach § 13a BauGB begonnen. Obwohl die quantitativen Voraussetzungen für das beschleunigte 

Verfahren vorliegen, bestehen wegen der Randlage des Baugebiets und den Abständen zu den Wohngebie-

ten „Felsl“ und „Am Bründlhof“ Unsicherheiten über die Einstufung als Innenentwicklung. Der Markt War-

tenberg setzt die Bebauungsplanaufstellung deshalb im regulären Verfahren fort. 

Die Öffentlichkeit wird nach den Bestimmungen der §§ 3 und 4a des Baugesetzbuchs im Verfahren betei-

ligt. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen, die sich auf eine bestehende Nachbarschaft auswirken, wird 

häufig der Wunsch nach einer früheren oder direkten Beteiligung der Betroffenen geäußert. In den meisten 

Fällen ist das nicht möglich, weil zu Beginn der Planung kaum fehlerfrei abzugrenzen ist, welche Personen 

von der Planung berührt sind und welche nicht. Auch während des Aufstellungsverfahrens können neue Be-

troffenheiten entstehen. Um keine tatsächlich betroffenen Personen auszugrenzen, werden in der Regel 

nicht die Nachbarn, sondern die gesamte Öffentlichkeit in allen dafür vorgesehenen Verfahrensschritten 

beteiligt. 

4 Bedarfsnachweis 

Der folgende Nachweis stammt aus der Begründung des Flächennutzungsplans. Mit dem vorliegenden Be-

bauungsplan Birkenstraße möchte der Markt Wartenberg eine im Flächennutzungsplan dargestellte Bauflä-

chenreserve (im Nachweis als Baulücke bezeichnet) realisieren. Der Bedarf für den vorliegenden Bebau-

ungsplan ergibt sich aus den Planungszielen des Flächennutzungsplans. 

Im Flächennutzungsplan werden 27,6 ha Bauflächen und Straßen und 27,6 ha Grün- und Ausgleichsflächen auf 

bisher landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzten Flächen neu ausgewiesen. Die Tabelle zeigt den 

Umfang der Änderungen in den einzelnen Planungsbereichen.  

 

 Wartenberg strebt ein Einwohnerwachstum von jährlich 1,5 % in den nächsten 15 Jahren an (siehe FNP-

Begründung, 2.3 Bevölkerung). Dies ergibt einen Gesamtzuwachs von 25 %. Ausgehend von heute ca. 

4.800 Einwohnern sind das 1.200 zusätzliche Einwohner. 

 Die Wohnungsbelegung nimmt in den nächsten 15 Jahren von heute 2,58 auf voraussichtlich 2,4 Einwoh-

ner pro Wohnung ab (siehe FNP-Begründung, 2.4 Wohnungsbestand). Daraus resultiert ein Auflocke-

rungsbedarf bei den Wohnungen für die heute ansässigen Einwohner Wartenbergs: es sind Wohnungen für 

340 Einwohner notwendig. 

Flächenbilanz Wohnbau-

flächen

Gemischte 

Bauflächen

Gewerbliche 

Bauflächen

Sonder-

gebiete

Gemeinbe-

darfsflächen

Grünflächen Landwirt-

schaft, Wald

Sonstige Ausgleichs-

flächen

Straßen

Gesamt 10,00 ha 4,46 ha 4,98 ha -0,58 ha 0,48 ha 9,65 ha -54,49 ha -0,59 ha 17,61 ha 8,50 ha

Unterschied zum Entwurf vom 6. Februar 2012 0,30 ha -0,81 ha -0,70 ha 0,00 ha 0,00 ha -0,60 ha 2,30 ha 0,00 ha -0,11 ha -0,38 ha

Unterschied zum Entwurf vom 14. September 2011 0,30 ha -0,53 ha -3,05 ha -1,24 ha 0,00 ha -0,93 ha 6,14 ha 0,00 ha -0,11 ha -0,59 ha

Unterschied zum Entwurf vom 12. Mai 2010 -4,95 ha 1,24 ha -7,29 ha -2,02 ha -1,77 ha -4,00 ha 9,44 ha -0,59 ha 8,45 ha 1,51 ha

4.2 Wohngebiete südlich Pesenlerner Straße 8,16 ha -0,89 ha -11,58 ha 3,50 ha 0,81 ha

Wohngebiet südlich Aufhamer Straße 0,94 ha -0,39 ha -2,38 ha 1,70 ha 0,14 ha

Wohngebiet Erdinger Straße - - - - -

Erweiterung Gewerbegebiet Thenn 3,41 ha 0,57 ha -6,50 ha 1,91 ha 0,62 ha

Erweiterung Gewerbegebiet Aufham 0,18 ha 0,91 ha -1,94 ha 0,11 ha -0,04 ha 0,78 ha

Bereich Zustorfer/Aufhamer Straße 0,28 ha 0,00 ha -0,23 ha -0,19 ha 0,15 ha 0,00 ha

Sondergebiete Photovoltaik 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha

4.3 Wohngebiet am Bründlhof (Anpassung an BPL) -0,06 ha 0,63 ha -0,86 ha -1,76 ha 2,07 ha -0,01 ha

Sondergebiet Friedhofserweiterung und Umgebung 0,06 ha 0,58 ha -0,58 ha -0,06 ha

Wohngebiete Bereich Eichenstraße/Birkenstraße 0,63 ha -0,60 ha -0,03 ha

Gewerbegebiet Kleinfeld (Anpassung an BPL) 0,25 ha 0,12 ha -0,60 ha 0,24 ha

4.4 Auerbach 0,40 ha 0,13 ha -0,53 ha

Auerbach (Anpassung an BPL) 0,23 ha 0,43 ha -0,86 ha 0,21 ha

Thenn 2,43 ha -0,06 ha -2,37 ha

Manhartsdorf -0,23 ha 0,54 ha -0,31 ha

4.5 Umgehungsstraße -0,61 ha -4,64 ha -0,70 ha 5,95 ha

Gemeinbedarfsfläche Schule 3,02 ha -2,57 ha -0,38 ha -0,07 ha

4.6 Erweiterung Sportzentrum 2,19 ha -2,19 ha

Erholungsgebiet Alm 9,58 ha -9,58 ha

Wintersportgebiet Auerbach 4,59 ha -4,59 ha

Renaturierung Strogenflutkanal (Nord) -2,28 ha -0,59 ha 2,87 ha

Renaturierung Strogenflutkanal (Süd) 0,44 ha -2,13 ha 1,70 ha

zusätzliche Ausgleichsflächen gemäß Ökokonto -2,03 ha -0,95 ha 2,98 ha

Einarbeitung festgesetzter Ausgleichsflächen (Anpassung an Bebauungspläne) -0,33 ha -1,18 ha 1,51 ha
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 Auf den Baulücken und unbebauten Flächen im Hauptort Wartenberg und in den Nebenorten sind bei 

vollständiger Bebauung insgesamt Wohnungen für 1.150 Einwohner zu realisieren (siehe FNP-

Begründung, 2.7 Bauflächen und Baulücken). 

 Auf den neu ausgewiesenen Flächen ist ein Zuwachs von insgesamt 518 Einwohnern zu erreichen. Es wer-

den nur die tatsächlichen Neuausweisungen betrachtet (siehe Tabelle oben Nr. 4.2 und Neuausweisungen 

Auerbach und Birkenstraße). Die anderen Ausweisungen sind nur Anpassungen des Flächennutzungspla-

nes an bestehende Situationen und Bebauungspläne und ermöglichen kein Einwohnerwachstum.  

Angesetzt werden für die Neuausweisungen die durchschnittlichen Einwohnerdichten Wartenbergs für Wohn-

bauflächen, gemischte Bauflächen und gewerbliche Bauflächen (siehe 2.7; Tabelle): 

o Wohnbauflächen  9,73 ha x 49 EW/ha = 477 EW 

o gemischte Bauflächen 0,57 ha x 34 EW/ha = 19 EW 

o gewerbliche Bauflächen 4,32 ha x 5 EW/ha = 22 EW 

Aus diesen Ansätzen ergibt sich ein geringfügiger Bauflächenüberschuss für 128 Einwohner im Flächennut-

zungsplan. Der Planungsspielraum beträgt nach dieser Ermittlung nur 8 % (siehe Abbildung Seite 4). Um das 

Planungsziel zu erreichen, müssen die Baulücken und unbebauten Flächen Wartenbergs demnach fast voll-

ständig bebaut werden. Davon ist innerhalb der nächsten 15 Jahre nicht auszugehen. 

Weitere Planungsspielräume ergeben sich jedoch, wenn man bei die Baulücken und Neuausweisungen dichter 

bebaut. Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass die Baulücken eines Planungsbezirks genau so 

dicht besiedelt werden, wie der restliche Bezirk. Für die Neuausweisungen und Bauflächenreserven wurden die 

durchschnittlich in Wartenberg vorhandenen Einwohnerdichten angenommen, differenziert nach Wohnbauflä-

chen (49 EW/ha), gemischten Bauflächen (34 EW/ha) und gewerblichen Bauflächen (5 EW/ha). Für all diese 

Baulücken und Flächen scheint eine um 10 % höhere Dichte möglich zu sein, wie z.B. das Wohngebiet Warten-

berg West mit 56 EW/ha oder auch ältere Wohngebiete wie die Kammerstadt mit 59 EW/ha zeigt. 

Eine in der bisherigen Berechnung nicht berücksichtigte Nachverdichtung auf bebauten Flächen ist ebenso 

möglich und kommt auch immer wieder vor (z.B. Dachgeschossausbau, Grundstücksteilung). Eine Nachverdich-

tung von 3 % im Hauptort Wartenberg würde 130 Einwohnern Platz bieten. Diese Möglichkeiten der Nachver-

dichtung im Bestand und der dichteren Bebauung von Baulücken und Neubauflächen erhöhen den Planungs-

spielraum auf 30 %, wie die folgende Abbildung zeigt. In diesem Fall müssten nur knapp 2/3 der Baulücken 

bebaut werden, um das Planungsziel zu erreichen. 

 

Der Markt Wartenberg liegt mit seiner geplanten Wohnflächenausweisung im Flächennutzungsplan am unteren 

Ende des städtebaulich erforderlichen und vertretbaren Umfanges - das zeigen die oben stehenden Ausführun-

gen zum Bedarfsnachweis. 
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5 Städtebauliches Konzept 

5.1 Entwurf 

Die geplanten Baugrundstücke sind bis auf eine Ausnahme zwischen 450 und 550 m² groß, entsprechend 

der Nachfrage der letzten Jahre, die sich z.B. im Baugebiet Wartenberg West gezeigt hat. Sie sind ca. 20 m 

breit. Der Entwurf geht von einer hauptsächlichen Bebauung mit Einfamilienhäusern aus. Die Wohnungs-

dichte sollte in diesem Baugebiet wegen der beschränkten Kapazität der bestehenden Sammelstraßen nicht 

zu hoch angesetzt werden. Zulässig sind im Entwurf höchstens zwei Wohnungen je Wohnhaus. 
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5.2 Verkehrserschließung 

Das Baugebiet wird von der vorhandenen Stichstraße aus erschlossen, die von der Birkenstraße abzweigt 

(Flurstück 892/8). Geplant ist eine ringförmige Erschließung, die auf den Grundstücken weitgehend die An-

lage straßenabgewandter Süd- oder Westgärten ermöglicht. Der Straßenquerschnitt beträgt entlang des 

Waldes 7 m (wie im Baugebiet Am Bründlhof) und sonst 8 m (wie im Baugebiet Wartenberg West). Die öf-

fentlichen Stellplätze werden innerhalb dieses Querschnitts angelegt. Ein Fußweg führt vom Baugebiet 

Richtung Nordosten und mündet in einen vorhandenen Trampelpfad zur Fichtenstraße und zum Wohnge-

biet Am Bründlhof. In der ersten Planfassung war ein Ausbau des Pfads vorgesehen. Aufgrund der für Ma-

schinen kaum zugänglichen Hanglage wäre der Ausbau jedoch mit erheblichen Kosten verbunden. Deshalb 

wird er nicht ausgebaut, zumal er für die Erschließung des Baugebiets nicht zwingend notwendig ist. 

Für die Straße sind Aufschüttungen nötig, die in der ersten Kurve bis zu 2,2 m betragen und ansonsten 

deutlich geringer ausfallen. Das Straßenlängsgefälle kann dadurch auf ca. 8 % begrenzt werden. Die Er-

schließungsstraße hat auch längere fast ebene Abschnitte. Die Aufschüttungen und Längsneigungen kön-

nen im Bebauungsplan an den festgesetzten Straßenhöhen mit Höhenlinien abgelesen werden. 

5.3 Höhenlage und Höhe der Gebäude 

 

Für die Gebäude werden Traufwandhöhen und Firsthöhen festgesetzt, die mindestens ein Erdgeschoss und 

ein Dachgeschoss sowie in vielen Fällen noch ein Hanggeschoss ermöglichen. Diese Festsetzungen bewir-

ken auch, dass die Höhenlage der Dächer weitgehend gleichmäßig dem natürlichen Gelände folgt, das im 

Baugebiet ein Gefälle von zehn Metern aufweist (siehe Abbildung: Geländeschnitt Parzellen 6 bis 12, die 

Parzelle 6 ist inzwischen für die Regenwasserrückhaltung vorgesehen und kann nicht bebaut werden). 

Anders als in anderen hügeligen Baugebieten Wartenbergs wird keine Höhenlage für den Erdgeschossboden 

festgesetzt. Das gibt den Bauherren Spielraum zur Ausnutzung der Höhenunterschiede auf ihrem Grund-

stück (s.u. Erläuterung von Festsetzungen). Als Folge können zwar die Terrassenlagen vom natürlichen Ge-

lände abweichen. Eine übermäßige Geländeumformung wird aber durch die Einschränkung von Stützwand-

höhen, Abgrabungen und Aufschüttungen vermieden. Ebenso abweichend von den bisherigen Bebauungs-

plänen im Hügelland werden keine Baugrenzen für einzelne Gebäude, sondern größere überbaubare 

Grundstücksflächen festgesetzt.  

Die Baugrundstücke und überbaubaren Grundstücksflächen halten Abstand zum benachbarten Wäldchen. 

Die Grundstücke in der Nähe des Waldes werden hauptsächlich von Norden aus erschlossen. Konflikte zwi-

schen privaten Nutzungen und dem Wald – z.B. durch Verschattung oder Baumwurf - werden dadurch ver-

mindert. Die Bebauung hält auch Abstand zum nordöstlich gelegenen Feldgehölz, das zusätzlich mit der 

Festsetzung 7.3 geschützt wird. An dieser Stelle ist eine öffentliche Grünfläche als Spielplatz ausgewiesen. 

Ursprünglich war angesichts des nahen Spielplatzes im Baugebiet Am Bründlhof eine untergeordnete Spiel-

platznutzung geplant. Da der Trampelpfad dorthin jedoch nicht als Fußweg ausgebaut wird, ist nun die 

ganze Grünfläche als Spielplatz festgesetzt. 

5.4 Grünordnung 

Am südöstlichen Gebietsrand, neben dem Spielplatz und an der Straßengabelung werden aus Rücksicht auf 

das Orts- und Landschaftsbild nur heimische Laubgehölze zugelassen; bauliche Einfriedungen werden am 

Gebietsrand auf Holz- und Maschendrahtzäune beschränkt. Im Gebiet wird entlang der Straße und auf den 

Baugrundstücken die Anpflanzung von Laubbäumen festgesetzt. 
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5.5 Abwasserentsorgung 

Innerhalb des Baugebiets erfolgt die Abwasserentsorgung im Trennsystem. Die ursprünglich vorgesehene 

Versickerung des Niederschlagswassers wurde wegen vorhandener Tonschichten im Baugrund verworfen, 

um die Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken durch Schichtenwasser zu vermeiden. Das Schmutzwas-

ser wird direkt, das Regenwasser über ein zentrales Rückhaltebecken in den Mischkanal der Birkenstraße 

eingeleitet. Der Schmutzwasserkanal wird aus wirtschaftlichen Gründen in einer Tiefe verlegt, die eine ge-

nerelle Keller- oder Hanggeschossentwässerung nicht gestattet. Bei Bedarf sind für diese Geschosse 

Schmutzwasserhebeanlagen vorzusehen. 

Hinsichtlich des Regenwasserkanals ist bei Grundstücken, die von der Straße aus abfallen, zu beachten, 

dass die Regenfallrohre und Grundleitungen im straßennahen Bereich angeordnet werden, weil die hinteren 

Grundstücksbereiche für eine Freispiegelentwässerung oft zu tief liegen. Alternativ kann das Regenwasser 

auch über Sammelleitungen im Untergeschoß nach vorn abgeleitet werden. 

Für die Abwasserentsorgung und die Bemessung des Regenwasserrückhaltebeckens liegt die hydraulische 

Berechnung des Ingenieurbüros Preiss & Schuster, Vilsbiburg, vor (siehe Anlage). Das Rückhaltebecken ist 

als naturnahes Erdbecken ähnlich wie beim Baugebiet Am Bründlhof geplant. Neben dem gesammelten 

Niederschlagswasser aus dem Baugebiet fließt auch Oberflächenwasser aus der Umgebung in das Becken. 

Durch das Rückhaltebecken mit geregelter Drosselung des Abflusses werden eine Abflussverschärfung und 

eine weitere Überlastung des vorhandenen Mischwasserkanals vermieden. Zur Bemessung des Rückhaltevo-

lumens wurde vorsorglich ein zehnjährliches Regenereignis angenommen. Das Stauvolumen des Beckens 

beträgt 215 m³. 

Die Abflusssituation in der bestehenden Kanalisation kann durch die Entwässerungsanlage des Neubauge-

biets nicht entlastet werden. Hier wurde in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung starkregenbedingter 

Wasseraustritt bei Schächten gemeldet. Für das gesamte Kanalnetz des Marktes Wartenberg wird derzeit ei-

ne Untersuchung und Neuberechnung durchgeführt, um gezielte Sanierungsmaßnahmen für solche Über-

lastungen zu erarbeiten. 

5.6 Auswirkungen, Beeinträchtigungen 

Verkehr 

Das Wohngebiet führt auf der Birkenstraße und der Fichtenstraße zu einer  Erhöhung des Verkehrs. Der zu-

sätzliche Verkehr lässt sich folgendermaßen abschätzen (Abschätzung nach Bosserhoff1): 

Der Bebauungsplan lässt je Parzelle zwei Wohnungen zu. Angesichts der kleinen Parzellen zwischen 450 

und 550 m² ist davon auszugehen, dass auf den meisten Grundstücken nur eine Wohnung entsteht. Im be-

nachbarten Baugebiet Süd III ist die Wohnungszahl nicht beschränkt, die Grundstücke sind zudem größer 

als im vorliegenden Baugebiet. Trotzdem ist auf den meisten Grundstücken nur eine Wohnung realisiert 

worden. Eine Abschätzung der Wohnungszahl lässt sich auf Grundlage der vorhandenen Wohngebäudestruk-

tur2 im Markt Wartenberg treffen: 

 69 % der Wohngebäude haben eine Wohnung 

 22 % der Wohngebäude haben zwei Wohnungen 

 9 % der Wohngebäude haben drei oder mehr Wohnungen (hier nicht relevant, da nicht zulässig) 

Im geplanten Wohngebiet ergibt dieses Verhältnis folgende Aufteilung: 

 14 Parzellen mit einer Wohnung = 14 Wohnungen 

 5 Parzellen mit zwei Wohnungen = 10 Wohnungen 

Insgesamt ist daher von 24 Wohnungen auszugehen, in denen langfristig 62 Menschen wohnen, zu Beginn 

der Nutzungszeit familienbedingt etwas mehr (Wohnungsbelegung in Wartenberg: 2,58 Einwohner pro 

Wohnung, Tendenz abnehmend; Gemeindedaten Wartenberg 2011). 

                                                                 

1 Verfahren zur Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung;  

Dr.-Ing. Dietmar Bosserhoff, Wiesbaden 2000;  

2 Quelle: Gemeindedaten Wartenberg 2011, Planungsverband äußerer Wirtschaftsraum; diese Anteile blieben in den letzten zehn Jah-

ren trotz eines Wohngebäudezuwachses von 12 % unverändert. 
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Die Birkenstraße und die Engstelle der Fichtenstraße werden derzeit von rund 115 Anwohnern genutzt (Bir-

kenstraße 105 von 114 Anwohnern, Eichenstraße 10 von 193; Einwohner mit Erstwohnsitz oder einzigem 

Wohnsitz, Stand Mai 2011). Dazu kommt ein geringer Durchgangsverkehr aus der Eichenstraße und ein ge-

ringfügiger gewerblicher Verkehr aus der Birkenstraße. 

Das geplante Wohngebiet erhöht die Zahl der Anwohner langfristig um etwas über die Hälfte (54 %) auf 

177. Eine Abschätzung nach Bosserhoff ergibt einen Anstieg des Verkehrsaufkommens in der Birkenstraße 

um ca. 67 %. Dabei ist berücksichtigt, dass die Wegehäufigkeit bei neuen Wohngebieten mit jüngeren und 

vielen erwerbstätigen Einwohnern deutlich höher ist, als in Bestandsgebieten. 

 altes Wohngebiet neues Wohngebiet Summe 

Einwohner 115 62 177 

Einwohnerverkehr 150 Kfz/Werktag 101 Kfz/Werktag 251 Kfz/Werktag 

Besucher-/Lieferverkehr 23 Kfz/Werktag 15 Kfz/Werktag 37 Kfz/Werktag 

Lkw-Verkehr 6 Lkw/Werktag 3 Lkw/Werktag 9 Lkw/Werktag 

morgendliche Spitzenstunde  27 Kfz/h 18 Kfz/h 45 Kfz/h 

nachmittägliche Spitzenstunde  33 Kfz/h 23 Kfz/h 55 Kfz/h 

 

Nach den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) zählen Straßen mit einem Verkehrsauf-

kommen von unter 400 Kfz pro Stunde zur kleinsten Straßenklasse. Die nächste Straßenklasse deckt einen 

Bereich von 400 bis 1.000 Kfz pro Stunde ab (siehe Abbildung). 

 

Die Verkehrsabschätzung zeigt, dass der zu erwartende Gesamtverkehr der Birkenstraße selbst in den Spit-

zenstunden im unteren Bereich der kleinsten Straßenklasse liegt. Der zukünftige Verkehr ist nach diesen 

Richtlinien als äußerst gering einzustufen. Eine übermäßige Verkehrsbelastung ist im Baugebiet selbst und 

an der Birkenstraße nicht zu erwarten. 

Wald 

Das Wohngebiet grenzt an Wald. Der festgesetzte Abstand der Wohnbebauung zum Waldrand (10 m) ist ge-

ringer als die von den Waldbäumen erreichbare Höhe. Wenn auch die Baumwurfgefahr wegen der Haupt-

windrichtungen als gering einzuschätzen ist, können Schäden durch herabstürzende Äste oder Kronenteile, 

z.B. bei starker Nassschnee- oder Eisauflagerung, bei Fäule oder bei Blitzschlag nicht vollständig ausge-

schlossen werden (Hinweis des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding). Wegen der erhöh-

ten Waldbrandgefahr durch Funkenflug sind an den Kaminen in Abstimmung mit dem zuständigen Bezirks-

kaminkehrermeister geeignete Vorrichtungen zur Vermeidung von Funkenflug anzubringen (Funkenschutz, 

Funkenfänger, Prallbleche). 

Landwirtschaft 

In der Nähe des Wohngebiets befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Rinderhaltung. Von diesem 

Betrieb können unvermeidliche Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen ausgehen. Das Wohngebiet liegt 

rund 100 m vom Stall entfernt. Eine Einzelfallprüfung, ob im Wohngebiet schädliche Umwelteinwirkungen 

zu erwarten sind, ist nach den Abstandsregelungen für Rinderhaltung3 bei diesem Abstand erst ab 150 

Großvieheinheiten notwendig. Dieser Bestand wird dort nicht annähernd erreicht. Die Entwicklung eines so 

großen Viehbestands wäre aufgrund der vorhandenen Wohnbebauung ausschließlich im Osten der Hofstelle 

möglich. Diese Möglichkeit wird durch das Wohngebiet nicht eingeschränkt. 

                                                                 

3 2003, Arbeitskreis Immissionsschutz in der Landwirtschaft, Bayerisches Landesamt für Umwelt 
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Der Landwirtschaft gehen durch die Planung Flächen verloren. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher 

Flächen durch das vorliegende Wohngebiet kann nicht durch die Wiedernutzung von Flächen, Nachverdich-

tung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung verringert werden. Der Bedarfsnachweis (s.o. Nr. 4) 

zeigt, dass der Markt Wartenberg sowohl Nachverdichtungen als auch die Neuausweisung von Wohngebie-

ten parallel betreiben muss, um sein Planungsziel zu erreichen. Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich 

werden landwirtschaftliche Flächen ebenfalls nur im erforderlichen Umfang umgenutzt. Der erforderliche 

Umfang ist im Umweltbericht begründet (s.u. Nr. 6.4). 

5.7 Flächen 

Der Bebauungsplan umfasst im Bereich des Wohngebiets das Flurstück 939, Gemarkung Wartenberg und im 

Bereich der Ausgleichsfläche das Flurstück 923, Gemarkung Wartenberg. 

Geltungsbereich gesamt 20.748,2 m² 

Wohngebiet  13.696,3 m² (100 %) 

 private Baugrundstücke 9.583,2 m² (70 %) 

 öffentliche Verkehrsflächen - Straße/Verkehrsgrün 2.953,6 m² (22 %) 

 öffentliche Verkehrsflächen - Fußweg 91,6 m² (1 %) 

 öffentliche Grünflächen 1.067,9 m² (8 %) 

naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche 7.051,9 m² 
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6 Umweltbericht 

6.1 Einleitung 

Wie oben beschrieben weist der Markt Wartenberg ein Wohngebiet östlich der Birkenstraße aus. Der Bebau-

ungsplan dient der Verwirklichung des ersten Abschnitts eines seit 25 Jahren im Flächennutzungsplan dar-

gestellten Wohngebietes. Das Wohngebiet soll zu dem Einwohnerwachstum beitragen, das der Markt War-

tenberg für die nächsten 15 Jahre anstrebt und die Bildung von Wohneigentum in möglichst weiten Kreisen 

der Bevölkerung ermöglichen. Ein Teil der Grundstücke soll im Einheimischenmodell des Marktes zu günsti-

gen Konditionen angeboten werden. Der Bedarf an Grund und Boden beträgt 1,37 ha. Die Fläche wird bisher 

landwirtschaftlich als Grünland genutzt.  Für die umweltbezogenen Aspekte der Planung sind v.a. folgende 

Fachgesetze, Fachpläne, Fachdaten und Programme einschlägig: 

Fachgesetze 

 Naturschutzgesetzgebung BNatSchG, BayNatSchG 

 Immissionsgesetzgebung BImSchG 

Fachpläne, Fachdaten und Programme: 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2006 

 Regionalplan München, Stand 1. August 2002 

 amtliche Biotopkartierung Bayern 2004 

 Meldeliste Natura 2000 Bayern 

 Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (Landkreis-ABSP Erding) 

 Artenschutzkartierung (ASK) 

In der näheren Umgebung des Planungsgebietes 

gibt es keine Schutzgebiete, deren Entwick-

lungs- und Erhaltungsziele zu berücksichtigen 

sind. Das Planungsgebiet liegt in keinem regio-

nalen Grünzug oder landschaftlichen Vorbehalts-

gebiet (siehe Abbildung Regionalplan mit Grün-

zügen). Planungsrechtlich liegt das Gebiet 

derzeit im Außenbereich.  

Bei der Umweltprüfung hat sich gezeigt, dass die 

Wohngebietsausweisung zum Teil mit Beein-

trächtigungen verbunden ist. Diese – und die 

planerischen Ansätze zur Lösung – werden unten 

beschrieben. Der Umweltbericht gibt den derzei-

tigen Stand der Planung und Umweltprüfung 

wieder und wird im Lauf des Verfahrens fort-

geschrieben. 

Die Planung entspricht insbesondere den folgenden Zielen und Grundsätzen: 

 RP B II Z 2.1 

Das Wohngebiet umfasst die Deckung des Bedarfs der Bevölkerung des Marktes Wartenberg sowie einer 

nicht unverhältnismäßigen Bevölkerungszuwanderung. 

 LEP B VI Z 1.1, RP B II G 1.2 

Der Standort des Baugebiets ist an den Hauptort Wartenberg angebunden.  

 LEP B VI Z 1.3, RP B II G 1.3 

Das Wohngebiet steht zur Größe der vorhandenen Siedlungseinheit in einem angemessenen Verhält-

nis. 

 LEP B VI Z 1.5 

Eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsentwicklung wird vermieden. 
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6.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

Im Flächennutzungsplan sind zum Wohngebiet Birkenstraße u.a. folgende Aussagen enthalten: 

 



14 

Diese Aussagen des Flächennutzungsplans 2012 beschränken sich auf eine geringfügige Erweiterung des 

Wohngebiets um 0,36 ha, weil der größte Teil des Wohngebiets schon im vorherigen Flächennutzungsplan 

enthalten war. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umweltprüfung für das gesamte Wohngebiet darge-

stellt. 

Mensch (Erholung/Gesundheit) 

In der Umgebung des Gewerbegebiets befinden sich Nutzungen, die durch die Wohngebietsausweisung be-

einträchtigt werden können.  

 Allgemeinheit 

Das Planungsgebiet liegt landschaftlich reizvoll am Rand eines Wäldchens im Hangleitenbereich des 

Tertiärhügellandes und somit in einem für Erholungsnutzung bedeutenden Bereich. In der Nähe führt 

ein Wanderweg des insgesamt über 70 km langen Wanderwegnetzes Wartenbergs vorbei. Die Wan-

dernutzung wird durch das Wohngebiet aber nicht erheblich beeinträchtigt. Das Planungsgebiet liegt 

innerhalb der bestehenden Bebauung an der Birkenstraße, der Fichtenstraße, des Wohngebiets Am 

Bründlhof und des Baugebiets Felsl. In das landschaftsprägende Wäldchen greift die Planung nicht 

ein. Durch das Wohngebiet entsteht sogar eine Verbindung zwischen der Birkenstraße und dem Fuß-

weg Richtung Bründlhof, die es bisher nicht gab.  

Im Winter ist das Planungsgebiet bisher Teil eines Schlittenhügels. Das Wohngebiet greift vor allem 

im unteren Teil - im Bereich der Straßenanbindung – in die Auslaufzone des Schlittenhügels ein und 

beeinträchtigt diese Freizeitmöglichkeit. Der Verlust der Auslaufzone wird nicht leichtfertig in Kauf 

genommen. Es ist keine vertretbare Alternative zur Straßenanbindung des Wohngebiets ersichtlich. 

Die Anbindung an die Stichstraße führt zwangsläufig dazu, dass die Schlittenauslaufzone nicht mehr 

vollständig zur Verfügung steht. Die zukünftige Nutzung des Schlittenhügels ist zwar eingeschränkt, 

aber nicht unmöglich, wenn man in Richtung Südwesten abfährt. Die Abfahrt Richtung Südwesten hat 

auf den ersten 60 Metern ein Gefälle von 11 Metern, anschließend eine 30 m lange Auslaufzone, die 

nach hinten um 1,5 m ansteigt (siehe Abbildung). 

 

 Anlieger der Birkenstraße 

An der Birkenstraße erhöht sich das Verkehrsaufkommen um ca. 67 %. Verkehrslärm kann die Erho-

lungsmöglichkeiten und die Gesundheit von Menschen beeinträchtigen. Die Abschätzung des Ver-

kehrsaufkommens (s.o., Auswirkungen/Verkehr) ergibt allerdings eine äußerst geringe Gesamtver-

kehrsstärke von nur 55 Kfz in der Spitzenstunde. Das Verkehrsaufkommen liegt im unteren Bereich der 

kleinsten Straßenklasse nach der Richtlinie zur Anlage von Stadtstraßen (RASt 06), die für Wohnge-

biete empfohlen wird. Erhebliche Beeinträchtigungen der Erholungsmöglichkeit und Gesundheit sind 

deshalb nicht zu erwarten. 

Es sind insgesamt gering erhebliche Beeinträchtigungen der Gesundheit und Erholungsmöglichkeiten von 

Menschen zu erwarten. 
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Tiere und Pflanzen 

Das Planungsgebiet wird bisher landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Die Fläche liegt im Schwerpunkt-

gebiet „Randzone des Isar-Inn-Hügellandes“ des Arten- und Biotopschutzprogramms des Landkreises Er-

ding (ABSP, siehe Abbildung). Es handelt sich um einen regionalen Entwicklungsschwerpunkt eines Tro-

ckenstandorts. Das naturschutzfachliche Ziel ist die Erhaltung und Optimierung des kleinstrukturierten 

Lebensraumkomplexes aus Magerrasenresten, Hecken, Laubwaldbeständen und Extensivwiesen bei Warten-

berg als Kernfläche für die Erhaltung des typischen Artenspektrums im Tertiärhügelland zwischen Isar und 

Inn. 

 

Im ABSB ist das Schwerpunktgebiet als Vorschlag für die Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes auf-

geführt: Hecken- und Rankenlandschaft um Wartenberg; strukturreicher Komplexlebensraum aus Hecken, 

Ranken, Magerwiesen und Halbtrockenrasen; z. B. Allium vineale, Dactylorhiza majalis, Orchis militaris, 

Gentiana cruciata, Ornithogalum umbellatum, Orobanche minor, Campanula persicifolia; Wiesengrashüpfer, 

Zweifarbige Beißschrecke; Augenfalter. Bisher ist eine rechtsverbindliche Schutzgebietsausweisung nicht 

erfolgt. Ein konkreter Schutzstatus oder eine genaue Abgrenzung wurden noch nicht festgelegt.  

Flächen mit Schutzgebieten im Sinne der Abschnitte III und IIIa des BayNatSchG, gesetzlich geschützte 

Biotope bzw. Lebensstätten oder Waldflächen werden nicht einbezogen. Auch in der engeren Umgebung 

gibt es keine Schutzgebiete, auf die das neue Baugebiet ausstrahlen könnte.  

 Östlich des Wohngebiets liegen 50 m entfernt die 

amtlich kartierte Biotope 7538-1.1 und 1.2: Gehölz-

streifen entlang Hangstufen beim Bründlhof, östlich 

Wartenberg (siehe Abbildung); „als Randausbildung 

und Fortsetzung des westlichen Fichtenbestandes 

schließen sich jüngere Gehölze mit stärker vertretener 

Birke neben Eichen und Eschen an. Auf der Anhöhe mit 

trockener Bestandsausbildung sind außerdem ältere 

Kiefern beteiligt. Die Strauchschicht setzt sich mit 

wechselndem Anteil aus Haseln, Liguster, Heckenkirsche 

wie auch Schlehengebüschen zusammen. In der Kraut-

schicht treten sowohl Laubmischwaldpflanzen wie auch 

Gierschfluren auf. Faunistisch relevante Merkmale / 

Beobachtungen: Von Bedeutung für Vogelarten, Insek-

ten und Kleinsäuger (B)“. 

Nördlich grenzt ein ca. 1,4 ha großer Laubwald an das Wohngebiet. Es ist nicht auszuschließen, dass in den 

Gehölzen Vögel brüten. Um Verbotstatbestände zu vermeiden, wird mit der Planung in die Gehölze nicht 

eingegriffen und ein 10 m breiter Puffer zwischen den geplanten Wohngebäuden und dem Wald eingehal-
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ten. Die Gehölze bleiben somit als Lebensraum erhalten und mögliche Brutvögel werden nicht dauerhaft 

gestört. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind nicht zu erwarten, weil selbst bei temporär auftre-

tende Störungen im Randbereich des Wäldchens die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang durch die umliegend vorhandene Naturausstattung gewahrt bleibt. 

Nachweise über das Vorkommen geschützter Arten im Planungsgebiet oder in der Umgebung liegen nicht 

vor. Die Bedeutung der Gesamtfläche als Lebensraum ist nach den obigen Ausführungen als hoch einzustu-

fen. Die Auswirkungen für Tiere und Pflanzen besitzen deshalb eine hohe Erheblichkeit. 

Boden 

Der Boden ist in der Bodenschätzungskarte des 

Bodeninformationssystems Bayern als eiszeitlich 

entstandener, tiefgründiger, schluffiger Lehm-

boden angegeben, der in Hangfußlagen sehr 

frisch bis mäßig feucht sein kann (siehe Abbil-

dung). Bei Baggerschürfen im Jahr 2012 erwies 

sich der Boden als sandiger Ton, teils über dicht 

gelagertem Sand unter einem obersten Bodenho-

rizont von 0,25 bis 0,30 m. Die künftige Nutzung 

der Fläche als Wohngebiet bringt Eingriffe in den 

Bodenhaushalt und die mit jeder Bebauung ein-

hergehende Bodenversiegelung mit sich. In den 

versiegelten Flächen gehen die Bodenfunktionen 

verloren – zusätzlich werden Flächen durch bau-

bedingte Verdichtung belastet. Die Auswirkun-

gen haben daher eine hohe Erheblichkeit.  

Angesichts der hohen Erheblichkeit werden die 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 

beschränkt (siehe oben, Nr. 5.1). 

Wasser 

Der Grundwasserflurabstand im Baugebiet ist 

nicht bekannt. Messstellen im Gebiet selbst gibt 

es nicht. Das Gebiet hat keine besondere Bedeu-

tung für die Gewinnung von Trink- und Brauch-

wasser. Es sind keine Schutzgebiete ausgewie-

sen. Oberflächengewässer oder Überschwem-

mungsgebiete sind im Planungsgebiet nicht 

vorhanden. Das Planungsgebiet befindet sich 

nicht in einem wassersensiblen Bereich (siehe 

Abbildung, Informationsdienst überschwem-

mungsgefährdete Gebiete, Bayerisches Landes-

amt für Umwelt).  

 

Die geplante Bebauung sorgt mit der Versiegelung von Flächen für einen erhöhten Oberflächenwasseranfall 

und beschleunigten Abfluss. Dadurch wird die Grundwasserneubildungsrate herabgesetzt. Die Beeinträch-

tigung des Wassers ist aufgrund der geringen Bestandsempfindlichkeit als „gering erheblich“ zu bewerten.   

Klima und Luft 

Das Baugebiet beeinflusst keine zu beachtenden Frischluftschneisen, da zusätzlich zu der vorhandenen und 

entstehenden Bebauung keine erhebliche Barriere für Luftströmungen aufgebaut wird. Die Versiegelung 

von Flächen verringert die Kaltluftentstehung und verschlechtert die Luftregeneration. Im Umfeld befindet 

sich alledings kein bioklimatisch belasteter Wirkungsraum. Die Auswirkungen der Neuausweisung auf das 

lokale und globale Klima und die Luft sind angesichts der Gebietsgröße als „gering erheblich“ einzustufen. 
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Landschaft, Ortsbild 

Das Gebiet liegt in der naturräumlichen Einheit 

060-A „Tertiärhügelland zwischen Isar und 

Inn“, am Rand der Einheit 051-A „Münchner 

Ebene“ und im Naturschutz-Schwerpunktgebiet 

„Randzone des Isar-Inn-Hügellandes“ des Ar-

ten- und Biotopschutzprogramm des Landkrei-

ses Erding  (ABSP, siehe Abbildung rechts).  

Im ABSP wird das Schwerpunktgebiet unter 

anderem folgendermaßen beschrieben: 

„Das Schwerpunktgebiet liegt an der nordwestli-

chen Naturraumgrenze im Übergang zur Münche-

ner Ebene und setzt sich im nördlich angrenzen-

den Landkreis Freising fort. Es umfasst den 

steilen Traufbereich des Tertiärhügellandes mit 

zahlreichen Hecken, Ranken mit Halbtrockenra-

sen und Magerwiesen, Feldgehölzen bzw. Laub-

waldflächen sowie Quellbereichen. 

 

Der Landschaftsraum zeichnet sich aufgrund seines kleinteiligen Reliefs durch ein abwechslungsreiches Nut-

zungsmosaik aus. Die Kuppen und teilweise die Steilhanglagen sind bewaldet, trockenere und weniger steil 

ausgebildete Hanglagen wiesengenutzt. Auf den flacheren Hängen wird intensiver Ackerbau betrieben. Typi-

sche, aber für den Landkreis sehr seltene Lebensraumtypen stellen Halbtrockenrasen und Magerwiesen an den 

terrassierten Hängen, an Ranken, Böschungen und Hohlwegen dar. Die Trockenstandorte sind eng verzahnt mit 

Hecken, Waldrändern und Feldgehölzen. Weiterhin entspringen in dem Gebiet zahlreiche Quellen.“ 

Diese allgemeingültigen Merkmale sind größtenteils auch im Planungsgebiet und seiner Umgebung zu fin-

den: das Gebiet ist hügelig, wiesengenutzt und grenzt an einen Laubwald und an Feldgehölze; östlich lie-

gen die oben beschriebenen Biotope. Das Wohngebiet greift deshalb merklich in das Landschaftsbild im 

Kontext des ausgewiesenen Naturschutz-Schwerpunktgebiets und im ABSP vorgeschlagenen Landschafts-

schutzgebietes ein. 

Der Markt Wartenberg hat in der Flächennutzungsplanneuaufstellung 2012 davon abgesehen, weitere 

Wohngebiete im tertiären Hügelland auszuweisen. Das vorliegende Wohngebiet, das bereits im vorherigen 

Flächennutzungsplan seit über 25 Jahren dargestellt ist, soll jedoch realisiert werden, weil auch in den Be-

reichen außerhalb des tertiären Hügellandes zahlreiche Restriktionen bei der Ausweisung von Wohngebie-

ten bestehen. Zu nennen sind die Überschwemmungsgebiete, die gewerblich geprägten Bereiche, die Ge-

meindegrenze oder die Anforderungen des Landesentwicklungsprogramms zur Anbindung von Baugebieten 

an bestehende Siedlungseinheiten und zur Vermeidung bandartiger Entwicklungen. 

Soweit die ABSP-Ziele dem Schutz des Landschaftsbildes dienen, werden sie durch das geplante Wohnge-

biet nur mäßig beeinträchtigt, weil das Gebiet verhältnismäßig klein und nicht weit einsehbar ist. Es liegt 

nicht an einer Steilkante oder im Traufbereich des Hügellandes, sondern etwas weiter hinten und ist von 

der Ebene aus nicht sichtbar. Auch vom Hügelland aus kann man das Gebiet nur aus der näheren Umgebung 

wahrnehmen. Die Planung entspricht daher auch dem LEP-Ziel B VI Z 1.5, nach dem u.a. weithin einsehbare 

Landschaftsteile wie landschaftsprägende Höhenrücken, Kuppen und Hanglagen und Fluss- und Seeuferbe-

reiche, die ökologisch oder für das Landschaftsbild wertvoll oder der Allgemeinheit für Erholungszwecke 

vorzubehalten sind, von Bebauung freigehalten werden sollen. Wesentliche Strukturelemente wie Feldge-

hölze und der Wald bleiben erhalten. Das Ortsbild wird durch das Wohngebiet nicht beeinträchtigt. 

Kultur- und Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter sind von der Planung nicht betroffen.  
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6.3 Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Wenn der Bebauungsplan nicht aufgestellt wird, werden die Flächen weiterhin landwirtschaftlich als Grün-

land genutzt. Auch die winterliche Nutzung als Schlittenhügel würde – solange Einverständnis der Eigen-

tümer besteht – weiterhin beibehalten bleiben. 

6.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  

Mensch 

Die Beeinträchtigung von Erholungsnutzung wird durch die Festsetzung eines Fußwegs minimiert, der die 

Durchlässigkeit des Wohngebiets für Wanderer sicherstellt.  

Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft 

Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für die Auswirkungen der Planung auf diese Schutzgüter wird die in 

Bayern seit dem 1. Januar 2001 in Kraft befindliche naturschutzrechtliche Eingriffsregelung angewendet. 

Um die entstehenden Beeinträchtigungen zu reduzieren, sind folgende Maßnahmen geplant: 

 Puffer zwischen den zulässigen Wohngebäuden und dem Wald (10 m zum Waldrand) sowie dem Feld-

gehölz (8 m zur Krone); 

 Freihalten des Nahbereich des Feldgehölzes von privater Nutzung; Ausweisung einer öffentlichen Flä-

che und Festsetzung eines Erhaltungsgebots; 

 Berücksichtigung des Geländeverlaufs bei der Festsetzung der Gebäudehöhen; 

 Beschränkung von Geländeveränderungen und Stützmauern; 

 teilweise Gebietseingrünung mit Laubgehölzen; 

 Durchgrünung des Gebiets mit Laubbäumen; 

Hinsichtlich geplanter Maßnahmen gegen den Klimawandel und der Anpassung an den Klimawandel ist 

nach Auffassung des Umweltbundesamtes4 von folgenden Klimaveränderungen auszugehen:  

 Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen 

 leichte Niederschlagszunahme, räumlich und saisonal stark variierend 

 Zunahme bei Winterniederschlägen 

 Abnahme bei Sommerniederschlägen 

 häufigere Starkniederschläge 

Diese Auswirkungen gelten als sehr wahrscheinlich. Als wahrscheinlich werden außerdem genannt:  

 Zunahme von Winterstürmen 

 Klimavariabilität nimmt zu 

Der Markt Wartenberg hat vor einigen Monaten in einem interkommunalen Verbund mit drei Nachbarge-

meinden ein Klimaschutzkonzept in Auftrag gegeben, das zukünftige Handlungsoptionen des Marktes auf-

zeigen soll. In die vorliegende Planung kann dieses Konzept aus chronologischen Gründen nicht einfließen. 

Generell dient die vorliegende Planung für eine Wohngebiet nicht vorrangig den Klimaschutzzielen oder der 

Anpassung an den Klimawandel. Folgende Elemente der vorliegenden Planung dienen jedoch unter ande-

rem der Anpassung an die beschriebenen Klimaveränderungen oder vermindern den Beitrag zum Klimawan-

del:  

 Die zu pflanzenden und zu erhaltenden Bäume (Festsetzungen Nr. 7.2, 7.3, und 7.5) binden bei ihrem 

Wachstum Kohlendioxyd aus der Atmosphäre. 

 Die Durchgrünung des Wohngebiets mit Bäumen (Festsetzungen Nr. 7.2 und 7.5) vermindert die Aus-

wirkungen von Hitzewellen. 

 Die zentrale Rückhaltung des Regenwassers (Festsetzung 7.1) vermindert die Auswirkungen von 

Starkniederschlägen; hier wurde vorsorglich mit einem zehnjährlichen Starkregenereignis geplant. 

                                                                 

4 „Klimalotse – Leitfaden zur Anpassung an den Klimawandel“, Umweltbundesamt, 2010 
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Ermittlung des Ausgleichsbedarfes für die Neuausweisung 

Die vereinfachte Vorgehensweise des bayerischen Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Land-

schaft“ kann hier nicht angewendet werden, weil die Eingriffsfläche keine Fläche geringer Bedeutung für 

Natur und Landschaft ist (s.o. „Tiere und Pflanzen“). Der Ausgleichsbedarf wird im Regelverfahren des Leit-

fadens ermittelt. 

Das Plangebiet besteht aus mäßig intensiv genutzten Wiesenflächen im bisherigen Ortsrandbereich, jedoch 

ohne eingewachsene Grünstrukturen, Feldgehölze, Hecken etc.. Der Boden ist nicht versiegelt und steht 

unter Dauerbewuchs. Der Grundwasserflurabstand ist hoch. Es handelt sich um ein gut durchlüftetes Gebiet 

im Randbereich von Luftaustauschbahnen. Diese Flächen sind Gebiete mittlerer Bedeutung, am Rand zu ge-

ringer Bedeutung (Kategorie II, unterer Wert). 

Die Eingriffsschwere ist wegen der festgesetzten GRZ <0,35 vom Typ B (niedriger bis mittlerer Versiege-

lungs- bzw. Nutzungsgrad). Die Eingriffsfläche ist 12.628 m² groß (Baugebietsfläche mit Verkehrsfläche). 

Bei der Festlegung der Kompensationsfaktoren nach der Matrix des Eingriffsleitfadens sind die o.g. Vermei-

dungsmaßnahmen zu berücksichtigen.  

Es ergibt sich folgende Beeinträchtigungsintensität: 

 B II   

der Kompensationsfaktor liegt zwischen 0,5 und 0,8;  

anzusetzen ist ein Wert im unteren Bereich, ca. 0,55 bis 0,60 

Eingriffsfläche: 12.628 m² 

Der Ausgleichsflächenbedarf für das Baugebiet liegt demnach bei 12.628 m² x 0,55bis 0,60  

= ca. 6.945 m² bis 7.577 m². 

Auswahl geeigneter Flächen für den Ausgleich und notwendige Maßnahmen 

Es wurde geprüft, ob der Ausgleich teilweise oder ganz im Planungsgebiet erbracht werden kann. Beim 

Rückhalteteich sind die Aufwertungsmöglichkeiten beschränkt. Anders als beim Rückhalteteich im Bauge-

biet Am Bründlhof kann die Böschung hier aus Platzgründen nicht naturnah ausgestaltet werden. Die mög-

lichen Gehölzpflanzungen können die Fläche zwar teilweise aufwerten – andererseits entsteht am Auslauf 

ein Bauwerk aus Beton. Unter dem Strich ist der Rückhalteteich weder als ausgleichspflichtiger Eingriff 

noch als eingriffskompensierender Ausgleich zu bewerten. 

Umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen sind auf kleinen Baugrundstücken – wie sie hier geplant sind – nicht 

herzustellen. Für die Fläche mit Bindung zur Anpflanzung von Gehölzen ist nicht vorgeschrieben, dass Ge-

hölze gepflanzt werden. Nur für den Fall, dass die Grundstückseigentümer dort etwas anpflanzen wollen, ist 

die Art der Gehölze vorgeschrieben. Das soll auch so bleiben, um den Bauherren einen ausreichenden Ge-

staltungsspielraum für die Nutzung der kleinen Grundstücke zu belassen. Die Fläche ist deshalb nicht als 

Ausgleichsfläche geeignet. Insbesondere wenn Bereiche mittlerer und hoher Bedeutung für Natur und 

Landschaft durch die Bebauung betroffen sind und damit ein flächenhaft bedeutenderer Ausgleichsumfang 

erforderlich wird, bietet sich – so der Bayerische Eingriffsleitfaden - ein Ausgleich außerhalb der Baugebie-

te an.  

Der Ausgleich wird auf einer Fläche 600 m östlich des Wohngebiets erbracht, dem Flurstück Nr. 923, Gemar-

kung Wartenberg. Sie liegt zwischen Wartenberg und Auerbach auf einem Höhenrücken. Sie ist 7.052 m² 

groß und ist im Ökokonto des Marktes Wartenberg enthalten, jedoch bisher nicht aufgewertet worden. Die 

Fläche wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt und ist aufwertbar. Der Markt Wartenberg ist Eigen-

tümer der Fläche. Zur ökologischen Aufwertung sind folgende, von der unteren Naturschutzbehörde im 

Rahmen des Ökokontokonzepts anerkannte Maßnahmen vorgesehen: 

 Aufgabe der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung; 

 Neuanlage von typischen Feldhecken aus Baum- und Straucharten der potentiellen natürlichen Vege-

tation mit ausgeprägtem Hochstaudensaum; 

 Anlage einer hangparallelen flachen Geländemulde mit Lehmabdichtung zur Aufnahme von Oberflä-

chenwasser; 

 Ansaat der verbleibenden Fläche mit standortgerechten Wildblumen; 

 Aushagerung der Flächen durch drei Mähgänge pro Jahr und Abtransport des Schnittgutes; 

 Nach drei Jahren nur noch ein Mähgang pro Jahr im August, mit Abtransport des Mähgutes; 
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Die Ausgleichsflächen sind - mit Ausnahme der notwendigen Sicherungsmaßnahmen zur Herstellung des 

Ausgleichs – von jeglicher baulichen Anlage (z.B. Zäune) freizuhalten. Durch die Festsetzungen zur Auf-

wertung und die Vermeidungsmaßnahmen wird mit diesem Bebauungsplan ein ökologisch tragbares Kon-

zept für die Ausweisung eines Wohngebiets geschaffen. Die 0,7 ha große Kompensationsfläche liegt im 

gleichen Naturraum wie die Eingriffsfläche und wird durch die festgesetzten Maßnahmen ökologisch auf-

gewertet. Die Ausgleichsfläche entspricht der in der Berechnung des Kompensationsbedarfs ermittelten 

Größenordnung und stellt zusammen mit den geplanten Aufwertungsmaßnahmen einen angemessenen 

Ausgleich dar. 

6.5 Alternative Planungsmöglichkeiten  

Während der Standort für das Wohn-

gebiet durch den Flächennutzungs-

plan bereits vorgegeben ist, wurden 

für den Bebauungsplan unterschiedli-

che Möglichkeiten der Erschließung 

untersucht. Die Anlage einer zusätzli-

chen Straßenanbindung durch das 

Wäldchen wurde jedoch verworfen 

(siehe Abbildung).  

Die Straße wurde von Anliegern der 

Birkenstraße angeregt, um das zusätz-

liche Verkehrsaufkommen in der Bir-

kenstraße zu verringern. 

Der Höhenunterschied der Straße 

beträgt im günstigsten Fall 18 m. Die 

Straße hätte eine durchschnittliche 

Neigung von 8 % bei einer Gesamtlän-

ge von 225 Metern. Die untere Kurve 

wäre enger als die Kurven in der Bir-

ken- und Fichtenstraße (Außenradius 

15 m).  

Baustellenfahrzeuge würden die steile 

Straße mit enger Kurve nicht benüt-

zen. Auch im Winter würde die Straße 

deshalb wohl kaum genutzt. Die Autos 

würden stattdessen auf der Birkenstraße fahren. Die Straße würde das kleine Wäldchen in zwei Teile zer-

trennen und zu einem Verlust von Waldfläche führen. Aus ökologischen Gründen war die Straße nicht zu 

rechtfertigen, weil sie angesichts der Verkehrszahlen eine Übererschließung des Baugebiets darstellt. In 

wirtschaftlicher Hinsicht hätte die Straße das Wohngebiet in Frage gestellt, weil die Herstellung im Hang-

bereich sehr aufwendig ist. Der Anregung wurde deshalb nicht gefolgt. 

Die in früheren Planfassungen vorgesehene Möglichkeit, Doppelhäuser zu errichten, wurde aufgrund völlig 

ausbleibender Nachfrage als nicht mehr erforderlich betrachtet und ist entfallen. 

6.6 Methodik, Kenntnislücken, Maßnahmen zur Überwachung 

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen wurden verbal argumentativ in drei Stufen bewertet: geringe, 

mittlere und hohe Erheblichkeit. Einige unerhebliche oder nicht zu erwartende Umweltauswirkungen wur-

den aus Gründen der Vollständigkeit genannt. Der exakte Grundwasserstand und das Vorkommen von Altlas-

ten sind nicht bekannt. Maßnahmen zur Überwachung im Sinne der Umweltprüfung stellen keine bauauf-

sichtliche Kontrolle der Einhaltung oder Wirksamkeit einzelner Festsetzungen dar. Zu überprüfen ist 

stattdessen, ob Schutzgüter unerwarteterweise erheblich von der Planung beeinträchtigt wurden. Dazu 

wird folgende Maßnahme festgelegt: Der Markt Wartenberg führt fünf Jahre nach Inkrafttreten des Bebau-

ungsplans eine Ortsbesichtigung durch, um solche Auswirkungen auf die Schutzgüter festzustellen. 
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6.7 Zusammenfassung 

Schutzgut Erheblichkeit der Auswirkungen 

 gering mäßig hoch 

Mensch X   

Tiere und Pflanzen   X 

Boden   X 

Wasser X   

Klima und Luft X   

Landschafts- und Ortsbild  X  

Kultur- und Sachgüter nicht betroffen 

 

Die Ausweisung des Wohngebiets Birkenstraße beeinträchtigt die Umwelt teils erheblich. Bei der Planung 

wurden diese Beeinträchtigungen berücksichtigt und vermindert. Mit den Maßnahmen zur Verringerung 

von Beeinträchtigungen und den geplanten Ausgleichsmaßnahmen liegt ein tragbares Konzept für die 

Ausweisung eines Wohngebietes vor. 

7 Erläuterung von Festsetzungen 

7.1 Baugebietsteilflächen WA1 und WA2 (Nr. 2.1 ff) 

Die beiden Teilgebiete unterscheiden sich lediglich dadurch, dass im WA2 eine abweichende Bauweise für 

Garagen und Nebengebäude festgesetzt ist (siehe folgende Ausführungen). 

7.2 Bauweise (Nr. 3.1 und 3.3) 

In der offenen Bauweise müssen die Gebäude im Baugebiet Birkenstraße prinzipiell Abstände zu den 

Grundstücksgrenzen einhalten. Die Größe der Abstände ist in Art. 6 der Bayerischen Bauordnung geregelt 

(Abstandsflächen). Garagen und Nebengebäude dürfen an die seitliche Grundstücksgrenze gebaut werden, 

wenn sie nach Art. 6 Abs. 9 BayBO privilegiert sind. Das setzt u.a. voraus, dass die mittlere Wandhöhe an 

der Grundstücksgrenze nicht mehr als 3 m über dem Gelände beträgt. 

Im Baugebietsteil WA1 können nach diesen Vorschriften die üblichen Grenzgaragen errichtet werden. Im 

WA2 fällt das Gelände jedoch so stark von der Straße nach hinten ab, dass privilegierte Grenzgaragen von 

der Straße aus kaum mehr erreichbar wären, da sie – erzwungen durch die Wandhöhenbeschränkung - bis 

zu 1,50 m unterhalb des Straßenniveaus lägen. Die Zufahrten zu diesen Garagen müssten ein Gefälle von 

bis zu 30 % haben. 

Um Abhilfe zu schaffen, wird im WA2 auch für Garagen und Nebengebäude, die nicht durch Art. 9 BayBO 

privilegiert sind, der Grenzanbau zugelassen. Es können somit Garagen entstehen, die an der Talseite einen 

deutlichen Sockel oder sogar ein Untergeschoss aufweisen. Um das Nachbargrundstück hinsichtlich der Be-

lichtung, Besonnung, dem Brandschutz und sonstigen abstandsflächenrechtlich geregelten Belangen nicht 

zu benachteiligen, müssen die festgesetzten Kriterien erfüllt sein: 

Je Grundstücksgrenze sind diese Gebäude ma-

ximal auf einer Länge von 6 m zulässig. 

Die Gebäude dürfen von der Straße aus gemes-

sen nicht weiter als 11 m in das Grundstück 

gebaut werden, um die hinteren Grundstücksbe-

reiche freizuhalten. 

Die Traufwand- und Firsthöhe wird beschränkt. 

Für diese Höhen gelten die Begriffsdefinitionen 

der Festsetzungen Nr. 5.3 und 5.4; allerdings 

liegt der Höhenbezugspunkt auf der Straße 

nicht an der Grundstücksmitte, sondern an der 

seitlichen Grundstücksgrenze. 
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7.3 Grundfläche (Nr. 5.1) 

Für Überschreitungen der festgesetzten Grundfläche gelten die allgemeinen gesetzlichen Regelungen nach 

§ 19 Abs. 4 BauNVO. 

7.4 Höhenlage und Höhen (Nr. 5.2 ff) 

Der Bebauungsplan gibt eine Obergrenze für die Firsthöhe und die Traufwandhöhe der Gebäude über dem 

Straßenniveau vor. Die Höhenlage der Geschosse ist nicht festgelegt. Somit können die Bauherren indivi-

duell auf die jeweilige Geländesituation reagieren. 

Die Abbildungen links zeigen Beispiele für diese Varia-

tionsmöglichkeiten. Bei allen drei Beispielen beträgt 

die Traufwandhöhe 4 m, die Firsthöhe 7,5 m und die 

Geschosshöhe 2,85 m (lichte Geschosshöhe 2,50 m). 

Unterschiedlich ist jeweils die Höhendifferenz zwi-

schen der Straße und dem hinteren Bereich des Bau-

grundstücks. 

Im oberen Beispiel liegt der hintere Garten 1,8 m tiefer 

als die Straße. Hier ist ein natürlich belichtetes Hang-

geschoss unter dem Erdgeschoss möglich. Hinter dem 

Haus kann bei Bedarf bis zur Baugrenze abgegraben 

werden – in der Abbildung ist eine zulässige Abgra-

bung und Stützwand mit 1 m Höhe dargestellt. Auch 

seitlich des Hauses kann das Gelände angepasst wer-

den. Das Dachgeschoss hat hier einen Kniestock von 

1,0 m (innen). 

Im mittleren Beispiel liegt der hintere Grundstücksbe-

reich nur 1,3 m unter dem Straßenniveau. Dennoch 

könnte in dieser Situation ein Hanggeschoss entste-

hen, wenn das Erdgeschossniveau entsprechend ange-

hoben wird, wie abgebildet. Im Dachgeschoss verrin-

gert sich der Kniestock entsprechend. 

Bei noch flacherem Gelände ist kein Hanggeschoss 

mehr möglich. Im unteren Beispiel beträgt der Höhen-

unterschied nur 0,8 m. Hier wurde das Erdgeschoss auf 

das Niveau des hinteren Gartens gelegt. Im Dachge-

schoss ist so ein Kniestock von 1,45 m (innen) mög-

lich. 

 

 

 

Generell bieten die Parzellen unterschiedliche Möglichkeiten und Einschränkungen. Der Bebauungsplan 

sieht nicht identische Bebauungsmöglichkeiten für alle Parzellen vor. Parzellen mit einem großen Gefälle 

bieten generell mehr Geschossfläche, als ebene Parzellen. Solche vorgegebenen Unterschiede können nicht 

als Bezugsfälle für die Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplans herangezogen werden. 

Eine Übersicht über die Höhensituation ist für sämtliche Parzellen auf der nächsten Seite dargestellt. Gene-

rell ist bei den Parzellen 10 bis 12 und 15 bis 17 von etwas geringeren Geschossflächen auszugehen, als bei 

den anderen Parzellen. Dort lässt die geringe Geländeneigung kaum Hanggeschosse zu.  
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7.5 Abgrabungen und Aufschüttungen, Straßenböschungen (Nr. 4.3 und 6.5) 

Die auf Baugrundstücken festgesetzten Straßenböschungen müssen ihre konstruktive Hilfsfunktion für den 

Straßenkörper jederzeit erfüllen. Bei Abgrabungen durch Baugruben sind sie entsprechend zu sichern, wie-

der anzufüllen und ordnungsgemäß zu verdichten. 

Das Baugebiet hat einen Höhenunterschied von ca. 10 Metern zwischen dem niedrigsten und dem höchsten 

Punkt. Innerhalb der Parzellen bestehen Höhenunterschiede von bis zu 4,8 Meter. 

Auf den Grundstücken darf das natürliche Gelände nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und 

der festgesetzten Flächen für Garagen und Nebengebäude dauerhaft verändert werden. Außerhalb dieser 

Flächen ist das Gelände zu belassen und nach baubedingten Eingriffen (z.B. durch Baugruben) wieder her-

zustellen. Geringe Ausnahmen können zugelassen werden – generell ist aber auf Wohnbaugrundstücken in 

Hanglage davon auszugehen, dass das Gelände nicht vollständig eingeebnet werden kann. 

Auf diese Festsetzungen ist von Beginn der Planung an zu achten: wenn der Garten hinter dem Wohnhaus 

durch Abgrabung oder Aufschüttung an das Gebäudeniveau angepasst werden soll, dann darf das Wohnhaus 

nicht bis zur hinteren Baugrenze reichen – Abgrabungen und Aufschüttungen sind nur bis zur Baugrenze 

zulässig. 

Auch Stützmauern sind außerhalb dieser Flächen nicht zulässig. Das gilt ebenso für sonstige bauliche Bö-

schungssicherungen oder Hangbefestigungen wie z.B. Böschungssteine, Beton-Pflanzringe, Palisaden. Mit 

dieser Regelung sollen die Eingriffe in den natürlichen Geländeverlauf begrenzt werden, um einen Über-

gang zwischen der Bebauung und der umgebenden Landschaft herzustellen.  

Die vorgenannten Regelungen sollen zu einem schonenden Umgang mit der Natur und der Hanglage beitra-

gen. Die Gebäude sollen in die Landschaft eingebunden sein. Übermäßige Terrassierungen sollen vermieden 

werden. Bei allen Geländeveränderungen sind - unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans – 

die privatrechtlichen Vorschriften zu beachten, die z.B. Abgrabungen an der Grundstücksgrenze nicht ohne 

weiteres erlauben. 

7.6 Anschlussverbote (Nr. 4.4) 

Anschlussverbote sind dort festgesetzt, wo öffentliche Stellplätze, Straßenbäume oder sonstige Grünflä-

chen geplant sind. An diesen Stellen dürfen keine Ein- und Ausfahrten entstehen – auch Zugänge sind dort 

nicht zweckmäßig. Bei einigen Parzellen wird die Zufahrtsmöglichkeit durch diese Festsetzung auf eine 

Stelle beschränkt, andere Parzellen werden nicht eingeschränkt. 

7.7 Regelung des Wasserabflusses (Nr. 7.6) 

Entlang der Parzellen 7 bis 12 ist eine Wasserführung 

festgesetzt, um das Oberflächenwasser des östlich 

angrenzenden Hanges von den Grundstücken fernzu-

halten und in Richtung Rückhalteteich und nach 

Norden abzuleiten. Dazu wird im Rahmen der Stra-

ßenherstellung ein Leistenstein auf der festgesetzten 

Fläche gesetzt (siehe Abbildung links). Der Leisten-

stein hat ca. 15 cm Abstand zur Grundstücksgrenze. 

Dieser Leistenstein geht mit dem Grundstückskauf an 

die Privateigentümer über. Die Grundstückseigentü-

mer sind durch die Festsetzung verpflichtet, den 

Leistenstein und die Wasserführung dauerhaft funkti-

onsfähig zu erhalten und bei Bedarf frei zu räumen. 

Auf der Wasserseite dürfen keine baulichen Anlagen 

entstehen oder Gehölze gepflanzt werden. Zäune sind 

hinter dem Leistenstein zu errichten.  

Um keine unnötige Barriere für Kleintiere aufzubauen, ist der Leistenstein auf der Gartenseite bis zur Ober-

kante mit Erde zu hinterfüllen. Auf der Wasserseite sollen die Leistensteine nicht mehr als 10 cm (an der 

jeweils niedrigsten Stelle) aus dem Gelände ragen. 



 

25 

7.8 Pflanzlisten für die Festsetzungen Nr. 7.2, 7.4, 7.5 und 7.7 

Als potentielle natürliche Vegetation wird im bayerischen Fachinformationssystem Natur der Zittergrasseg-

gen-Hainsimsen-Buchenwald; örtlich im Komplex mit Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald aufge-

führt. Für die festgesetzten Pflanzungen werden die unten aufgeführten Arten empfohlen.  

Großbäume  

 quercus robur  Eiche 

 fagus sylvatica  Rotbuche 

 tilia cordata  Linde 

 acer platanoides Spitzahorn 

 acer pseudoplatanus Bergahorn 

 fraxinus excelsior Esche 

Kleinbäume  

 carpinus betulus Hainbuche 

 prunus avium  Kirsche 

 betula pendula  Birke 

 sorbus aucuparia Eberesche 

 populus tremula Zitterpappel 

 salix caprea  Salweide 

 acer campestre  Feldahorn 

 malus silvestris  Holzapfel 

Sträucher  

 corylus avellana Haselnuss 

 crataegus oxyacantha Weißdorn 

 rhamnus frangula Faulbaum 

 lonicera xylosteum Heckenkirsche 

 prunus spinosa  Schlehdorn 

 cornus sanguinea Hartriegel 

 rosa arvensis  Wildrose 

 ligustrum vulgare Rainweide 

 cornus mas  Kornelkirsche 

 rosa canina  Wildrose 

 rosa rubiginosa  Wildrose 

 salix caprea mas Echte Salweide 

 syringa vulgaris  Wildflieder 

8 Hinweise 

Die nachfolgenden Hinweise richten sich teils an den Erschließungsträger, teils an die einzelnen Bauherren 

zur Berücksichtigung bei der Planung, Errichtung und Nutzung der Gebäude.  

Abwehrender Brandschutz 

 Wegen der erhöhten Waldbrandgefahr durch Funkenflug sind an den Kaminen in Abstimmung mit dem 

zuständigen Bezirkskaminkehrermeister geeignete Vorrichtungen zur Vermeidung von Funkenflug an-

zubringen (Funkenschutz, Funkenfänger, Prallbleche). 

 Das Hydrantennetz ist nach den Vorschriften des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft bzw. 

nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) auszu-

bauen. Gegebenenfalls ist der Löschwasserbedarf nach den Ermittlungs- und Richtwertverfahren des 

ehemaligen Bayer. Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz zu ermitteln. 

 Die Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsra-

dien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden können. Die 

Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf 

DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ verwiesen. 
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 Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von 

höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. 

 Bei den möglichen Höhensituationen ist im bauordnungsrechtlichen Verfahren zu beachten, dass die 

Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern nicht mehr als 8 m über der 

Geländeoberfläche liegen darf. 

 Bei in Baugenehmigungsverfahren auftretenden Fragen zum abwehrenden Brandschutz ist die Kreis-

brandinspektion Erding zu beteiligen. 

Denkmalschutz 

 Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 

oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentü-

mer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem 

Fund geführt haben.  

 Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der An-

zeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher 

freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 Im Planungsbereich vermutet das Landesamt für Denkmalpflege Bodendenkmäler wegen der besonde-

ren Siedlungsgunst. Der Oberbodenabtrag bedarf daher der Aufsicht einer wissenschaftlichen bzw. im 

Bereich archäologischer Grabungstechnik qualifizierten Fachkraft. Bei frühzeitiger Terminabsprache 

(2 Wochen) kann dafür ein Mitarbeiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege kostenfrei zur 

Verfügung stehen. Zur Vermeidung unbeobachteter Denkmalzerstörungen ist der Beginn des Oberbo-

denabtrags vom Träger des Vorhabens beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (Hr. Freiberger, 

Telefon 089 2114361, E-Mail peter.freiberger@blfd.bayern.de ) anzuzeigen und die mit der archäolo-

gischen Beobachtung betreute Fachkraft zu benennen. 

Wasser (Wasserzweckverband Berglerner Gruppe, Wartenberg)  

 Jedes Wohnhaus ist mit einem eigenen Wasserhausanschluss zu versehen. Bei nachträglichen Grund-

stücksteilungen ist jeweils ein zusätzlicher Hausanschluss erforderlich. 

 Die Leitungstrasse darf nicht bepflanzt werden. 

 Soweit erhöhter Löschwasserbedarf besteht, hat der Erschließungsträger die Kosten für die Bereitstel-

lung selbst zu tragen. 

 Die Verlegung der Hausanschlussleitungen im Straßenbereich soll vor der Teerung erfolgen, da sonst 

erhöhte Kosten anfallen. Hierzu ist der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 

dem Markt Wartenberg und dem Wasserzweckverband Berglerner Gruppe notwendig. 

 Da sich die Grundstücke im Plangebiet auf unterschiedlichen Höhen befinden, empfiehlt der Wasser-

zweckverband Berglerner Gruppe eine Be- und Entlüftung in der Versorgungsleitung zu installieren. 

Immissionsschutz 

 Auf mögliche Immissionen im Bereich des Bebauungsplanes (Lärm, Geruch und Staub) infolge ord-

nungsgemäßer Nutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen wird hingewiesen. Sie sind zu 

dulden. 

 In unmittelbarer Nähe zum geplanten Wohngebiet befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit 

Rinderhaltung. Auf die möglichen Einwirkungen der landwirtschaftlichen Emissionen (evtl. Nachtar-

beit zur Erntezeit, Lärm- und Geruchsbelästigung) wird hingewiesen. 

Strom (E.ON Bayern AG, Altdorf)  

 Zur Versorgung des Gebietes sind Niederspannungskabel und Verteilerschränke erforderlich. Für die 

Unterbringung dieser Leitungen und Anlagen in den öffentlichen Flächen ist die Richtlinie für die 

Planung der DIN 1998 zu beachten. 

 Die Verkabelung der Hausanschlüsse erfordert die Herrichtung der Erschließungsstraße wenigstens 

soweit, dass die Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt werden können. Werden Gebäude vorzeitig 

mailto:peter.freiberger@blfd.bayern.de
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errichtet, lässt sich der Anschluss nur provisorisch erstellen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten 

sind vom Erschließungsträger zu tragen. 

 Für alle mit Erdarbeiten verbundenen Arbeiten, dazu zählen auch das Pflanzen von Bäumen und Sträu-

chern, wird auf das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ 

der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen verwiesen. Bei Baumpflanzen ist eine Ab-

standszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln einzuhalten. Vor dem Beginn von Erdarbeiten ist 

auf jeden Fall eine Planauskunft einzuholen. 

 Auf die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften Elektro Textil Feinmechanik für 

elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen wird 

hingewiesen. 

Erdgas (Energie Südbayern GmbH, Erding) 

 Bei ausreichendem Interesse beabsichtigt die Energie Südbayern GmbH, die Grundstücke mit Erdgas 

zu erschließen. Die Abbildung unten zeigt die bestehenden Erdgasleitungen in der Nähe des Bauge-

biets.  

 Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Versorgung mit Erdgas ist die zeitnahe Übermittlung der 

Adressen der Bauwerber an die Energie Südbayern GmbH erforderlich. Die Erdgas Südbayern soll be-

reits zu Beginn der Planung in die Koordinationsgespräche einbezogen werden. 

 Leitungstrassen sind von Bebauungen und Baumbepflanzungen freizuhalten. 

 Bei der Gestaltung von Pflanzgruben müssen die Regeln der Technik eingehalten werden. Diese bein-

halten, dass genügend Abstand zu Versorgungsleitungen eingehalten wird oder ggf. Schutzmaßnah-

men erforderlich sind. 

 

Telefon (Deutsche Telekom Technik GmbH, Landshut) 

 Zur Versorgung des Baugebietes ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich. Aus 

wirtschaftlichen Gründen ist eine unterirdische Versorgung des Gebietes nur bei Ausnutzung aller Vor-

teile einer koordinierten Erschließung möglich. 

 Es ist sicherzustellen, dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet ei-

ne ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich 

ist. 

 Eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungs-

zone ist vorzunehmen; die Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau sind vom Erschlie-

ßungsträger zu koordinieren. 
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 Für die Erschließungsmaßnahme soll ein Bauzeitenplan aufgestellt werden und mit der Telekom abge-

stimmt werden, damit die Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelverlegung, Ausschreibung von 

Tiefbauleistungen usw. rechtzeitig eingeleitet werden können. Für die Baumaßnahme benötigt die Te-

lekom eine Vorlaufzeit von 4 Monaten. 

 Eine Erweiterung der Telekommunikationsinfrastruktur außerhalb des Plangebietes kann aus wirt-

schaftlichen Erwägungen auch in oberirdischer Bauweise erfolgen. 

 In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone für 

die Unterbringung der Telekommunikation vorzusehen. 

 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt „Merkblatt über Baumstandorte und unter-

irdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 

Ausgabe 1989 zu beachten. 

 Es ist sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung 

der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 

9 Zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Birkenstraße werden ca. 19 Wohnhäuser östlich der Birkenstraße 

zugelassen. Bei der Planung wurden die Umweltauswirkungen geprüft, Beeinträchtigungen so weit wie 

möglich vermieden und dort wo eine Vermeidung nicht möglich ist Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. 

10 Anlage - Hydraulische Berechnung 

Erschließung Baugebiet Birkenstraße, Wartenberg – Hydraulische Berechnung - Bauentwurf 

25. September 2012, Ingenieurbüro Preiss & Schuster, Vilsbiburg  

11 Anlage – Erläuterung Bauentwurf 

Erschließung Baugebiet Birkenstraße, Wartenberg – Erläuterungsbericht - Bauentwurf 

27. September 2012, Ingenieurbüro Preiss & Schuster, Vilsbiburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartenberg, den …………………….. .....................................................................

 Manfred Ranft, 1. Bürgermeister 
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1 BEMESSUNG SCHMUTZWASSERKANAL 

 

 

1.1 A 118/4.1.2.1 Häusliches Schmutzwasser 

Der häusliche Schmutzwasserabfluss Qh wird im Wesentlichen vom Wasserverbrauch 

der Bevölkerung bestimmt. Er wird von der Siedlungsdichte und -struktur beeinflusst 

und ist aufgrund der unterschiedlichen Lebensgewohnheiten, der Wohnkultur und den 

Lebensansprüchen der Bevölkerung verhältnismäßig großen Schwankungen unterwor-

fen. 

 

Zur Bemessung des künftigen Schmutzwasserabflusses wird empfohlen, einen 

Schmutzwasseranfall von 150 l/(Exd) nicht zu unterschreiten. 

Bei der Dimensionierung der Abwasserkanäle müssen Tagesschwankungen berück-

sichtigt werden. Der stündliche Spitzenabfluss liegt erfahrungsgemäß etwa zwischen 

1/8 (ländliche Gebiete) und 1/16 (Großstädte) des Tageswertes. Bei fehlenden orts-

spezifischen Angaben wird für den stündlichen Spitzenwert des häuslichen Schmutz-

wasserabflusses ein Bemessungswert für Kanäle von qh = 4 l/(sx1000E) empfohlen. 

 

 

1.2 A 118/4.1.2.3 Fremdwasser 

Fremdwasser umfasst unerwünscht in die Kanalisation gelangende Abflüsse, die durch 

eindringendes Grundwasser und je nach Kanalart unterschiedliche Fehleinleitungen 

verursacht sein können. 

Bei unzureichenden Kenntnissen kann der Fremdwasserabfluss in Schmutzwasserka-

nälen pauschal als Vielfaches m des Schmutzwasserabflusses abgeschätzt werden. 

 

m = 0,1 bis 1,0 

 

 

1.3 A 118/4.2 Berechnung des Schmutz- und Fremdwasserabflusses 

Der häusliche Schmutzwasserabfluss Qh wird über den spezifischen Schmutzwasser-

abfluss qh, die Fläche des kanalisierten Einzugsgebietes AE,k und die Siedlungsdichte 

ED mit nachstehender Formel errechnet. 

 

  qh x ED x AE,k,1 

Qh =  -------------------------  

  1000 

 

 

Anzahl Bauparzellen       19 Stück 
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Erwartete Einwohnerzahl      rd. 65 E 

 

Schmutzwasseranfall 

 

  4 l/s x 65 E 

Qh =  ------------------------------------ =     0,3 l/s 

  1000 E 

 

 

Der Fremdwasseranfall wird nach Abschnitt 4.1.2.3 als Vielfaches m des häuslichen 

Schmutzwasseranfalls bestimmt. 

 

m = 1,0 = 100 % 

 

Qf = 1,0 x 0,3 l/s = 0,3 l/s 

 

Qt = Qf + Qs = 0,3 + 0,3 = 0,6 l/s 

 

 

 

2 BEMESSUNG REGENWASSERKANAL 

 

 

2.1 A 118/5.1 Ziel- und Nachweisgrößen 

Entwässerungssysteme bebauter Gebiete sind so zu konzipieren und bemessen, dass 

die Grundsätze der ATV A118 3.1 

- Aufrechterhaltung hygienischer Verhältnisse 

- weitgehende Vermeidung von Schäden durch Überflutung und Vernässung 

- möglichst weitgehende Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit der Siedlungsflächen 

möglichst optimal erfüllt werden. Aus wirtschaftlichen Gründen können sie jedoch nicht 

so ausgelegt werden, dass bei Regen ein absoluter Schutz vor Überflutung und Ver-

nässung gewährleistet ist. Es müssen daher Zielgrößen für einen angemessenen 

„Entwässerungskomfort“ definiert werden, deren Einhaltung durch die gewählten Ka-

nalquerschnitte und sonstige Entwässerungselemente sicherzustellen ist. 

 

Für die Bemessung von Entwässerungsnetzen ohne Nachweisführung (Neuplanung) 

gibt die DIN EN 752-2 Häufigkeiten von Bemessungsregen an, die für die Anwendung 

von Fließzeitverfahren gelten. Dabei dürfen die ermittelten Maximalabflüsse das jewei-

lige Abflussvermögen bei Vollfüllung nicht überschreiten. 
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Die Tabelle 2 gibt als Häufigkeit der Bemessungsregen bei 

Wohngebieten     1 mal in 2 Jahren (n = 0,5) 

an. 

 

 

2.2 A 118/5.3.1.2 Abflussbeiwert 

Ein Teil des niedergegangenen Regens versickert, verdunstet oder wird in Vertiefun-

gen zurückgehalten und am Abfluss gehindert. Für die Kanalnetzberechnung ist der 

Spitzenabflussbeiwert s maßgebend, der das Verhältnis zwischen der resultierenden 

maximalen Abflussspende und der zugehörigen Regenspende beschreibt. 
 

              Abflussspende                q (l/s x ha) 

s  =      --------------------     =      ------------------ 

   Regenspende                 r (l/s x ha) 

 

Die richtige Bestimmung des Spitzenabflussbeiwertes hat für die Kanalbemessung be-

sondere Bedeutung. Er hängt ab, von: 

 

-  Anteil der befestigten Flächen 

(Dächer, Straßen, befestigte Gehwege, Einfahrten, Höfe, etc.) 

 

-  Geländeneigung 

(bei stärkerer Geländeneigung ist mit einem größeren Abflussbeiwert zu rech-

nen). 

 

-   Regenstärke und Regendauer 

  (Dieser Einfluss wird durch die Regenhäufigkeit erfasst) 

 

 

Das Entwässerungsgebiet wird in 4 Gruppen unterteilt: 

 

Gruppe   mittlere Geländeneigung Ig 

------------------------------------------------------------------- 

 1   Ig < 1 % 

 2   1 % <= Ig <= 4 % 

 3   4 % <= Ig <= 10 % 

 4   Ig > 10 %  

 



Erschließung Baugebiet Birkenstraße  Hydraulische Berechnung Entwurf 

 Seite 6 von 14 

In Abhängigkeit vom Anteil der befestigten Flächen ergeben sich nach Tabelle 6 ATV A 

118 die entsprechenden Spitzenabflussbeiwerte. Die zur Bemessung maßgebenden 

Werte sind den EDV Listen im Anhang, „Regenwasserkanal“ zu entnehmen. 

 

 

2.3 A 118/5.4.1.1 Zeitbeiwertverfahren 

Das am häufigsten eingesetzte, herkömmliche Berechnungsverfahren ist das Zeitbei-

wertverfahren. Mit dem Zeitbeiwertverfahren wird der größte Regenabfluss unter der 

Annahme ermittelt, dass die Fließzeit im Kanalnetz gleich der maßgebenden Regen-

dauer gesetzt wird. 

 

Die Regenspende, die früher als Produkt aus Bezugsregenspende r15,1 und Zeitbei-

wert  einer bestimmten Regendauer D und Regenhäufigkeit n gebildet wurde, kann 

aus den Starkniederschlagsdaten des DWD bzw. örtlich verfügbaren Niederschlagsda-

ten und deren Auswertung gewonnen werden. 

 

Für die Berechnung der Regenrückhalteanlage wurde ein Bemessungsprogramm des 

LfW herangezogen. Das Programm bietet entsprechend einer Eingabe der Gauss-

Krüger-Koordinaten die Auswertung von Starkregenereignissen im angegebenen Ge-

biet. Die Starkregenstatistik ist auf der folgenden Seite zu ersehen. 
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2.4 Berechnung des Regenabflusses 

Vereinfachend wird bei etwa gleichförmigen Einzugsflächen häufig davon ausgegan-

gen, dass für jeden durchflossenen Querschnitt des Kanalnetzes etwa der Regen den 

stärksten Abfluss erzeugt, dessen Regendauer T annähernd gleich der rechnerischen 

Fließzeit tf im Kanalnetz bis zum untersuchten Querschnitt ist. 

 

Wegen der geringen Verzögerung auf den befestigten Flächen treten bei kurzen Stark-

regen häufig Überlastungen in den Anfangshaltungen von Kanalnetzen auf.  

 

Gruppe 1 

bei <= 50 % befestigten Anteil   T = 15 min bzw. r15 

 

Gruppe 1 

bei > 50 % befestigtem Anteil sowie 

Gruppe 2 und 

Gruppe 3 bei <= 50 % befestigtem Anteil  T = 10 min bzw. r10 

 

Gruppe 3 

bei > 50 % befestigtem Anteil 

und Gruppe 4      T =  5 min bzw. r5 

 

Die mittlere Geländestruktur des Baugebietes „Birkenstraße“ reiht sich der Gruppe 2 

bis 3 ein. Für die Kanalbemessung ist somit eine Regendauer vom T = 10 min heran-

zuziehen. 

 

Die Bemessung der Regenwasserkanäle erfolgt unter der Bedingung, dass der größte 

rechnerische Abfluss bei vorgegebener Regenhäufigkeit abgeführt werden kann. Bei 

der Neuplanung von Kanälen sollte kein rechnerischer Rückstau zugelassen werden 

(Ausnahme Rückstau aus Vorfluter). 

 

Die Kanalberechnung erfolgt nach dem Zeitbeiwertverfahren, welches den hydrologi-

schen Berechnungsmethoden anzurechnen ist. 

Der maßgebliche Regenabfluss Qr wird mit folgender Formel bestimmt: 

 

Qr = r(D,n) x s x AE,k 

Starkregen nach KOSTRA 

Regenspende r(10,0.5)      213,7 l/sxha 

 

Zur Bemessung eingegangen ist die Auswertung nach Kostra für den Bereich Warten-

berg mit 
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D  hN in mm für   T = 1a  T = 100a 

15´     11,5    31,5 

60´     17,2    49,8 

12h     34,5    89,9 

24h     44,8  122,2 

48h     55,1  154,6 

72h     61,1  173,4 

 

Regenhäufigkeit      n = 0,5 

Regendauer entsprechend Gruppe 2 bis 3   T = 10 min 

Spitzenabflussbeiwert      max = 0,73 

         min = 0,36 

 

 

 

3 BEMESSUNG REGENRÜCKHALTUNG 

 

 

3.1 Beckenvolumen 

Die erforderliche Regenrückhaltung wird in Form einer zentralen Regenrückhalteein-

richtung (Erdbecken) gewährleistet. Das bereitzustellende Rückhaltevolumen wird ent-

sprechend den Bemessungsgrundlagen des ATV A117 berechnet. Die zur sicheren 

Seite hin vorgenommenen Vereinfachungen der Bemessungsdiagramme der ATV 

A117 tragen der Tatsache Rechnung, dass die gewählten allgemeinen Annahmen für 

den Einzelfall nie genau zutreffen. 

Die Notwendigkeit einer Regenwasserrückhaltung und der erforderliche Drosselabfluss 

wird aufgrund der Einleitung in den Mischwasserkanal auf die Erfordernisse der Kana-

lisation Wartenberg und nicht nach dem ATV Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlung 

zum Umgang mit Regenwasser“ abgestimmt. Entsprechend ATV A117 ist bei An-

schluss von Neubaugebieten an vorhandene ausgelastete Entwässerungssysteme die 

Möglichkeit gegeben, Spitzenabflüsse durch Rückhalteräume zwischenzuspeichern 

und so vorhandene Entwässerungsanlagen nicht weiter zu be- bzw. überlasten. 

 

Die Bemessung der Regenrückhaltung erfolgt mit dem DV-Programm zur Bemessung 

und Prüfung kleiner Regenrückhaltebecken (ATV-Näherungsverfahren) des LfU Mün-

chen, Version 01/2010. 

Aufgrund der Auslastung des Kanalnetzes in der Birkenstraße (lt. Aussagen von Anlie-

gern im Zuge der Behandlung der Stellungnahmen im Bebauungsplanverfahren) wird 

eine Wiederkehrzeit eines Regenereignisses von n = 0,1/a (1 mal in 10 Jahren) ange-

nommen. Die maximal zulässige Ableitungsmenge der Drosseleinrichtung Qdr wird ent-
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sprechend dem rechnerischen Regenabflusses aus der unbefestigten Einzugsgebiets-

fläche bei einem Regenereignis von 1-jähriger Wiederkehr n = 1/a ermittelt. 

Qdr(1) = r(D,n) x s x AE,k 

Starkregen nach KOSTRA 

Regenspende r(10,1)      170,2 l/sxha 

Spitzenabflussbeiwert       = 0,10 

Qdr = 170,2l/sxha x 0,10 x 3,21ha = rd. 60l/s 

Zur Beurteilung des Drosselabflusses wird die Leistungsfähigkeit des Kanalstranges in 

der Stichstraße der Birkenstraße beurteilt. Die Mischwasserkanalisation weist in der 

Haltung S1211-S1211.1 einen Leitungsdurchmesser von 300 mm und ein Gefälle von 

1,65% als begrenzendes Element auf. Die Ablaufleistung bei Vollfüllung, d.h. Ablauf 

unter Rohrscheitel, beträgt lt. Abflussbuch 126 l/s. Durch bereits ausgewiesene Parzel-

len und bestehender Bebauung ist der Mischwasserkanal rechnerisch bereits mit einer 

Ableitungsmenge von 

213,7l/sxha (r0,5;10min) x 0,72 (54% Abef ) x 0,36ha = 55 l/s  

belastet. Für das derzeitige Außengebiet bzw. künftige Baugebiet wurde somit bei der 

Kanalkonzeption mit einer maximalen Auslastung nach ATV A118 von 90% eine Einlei-

tungswassermenge von max. 126l/s x 0,9 – 55l/s = rd. 60l/s angenommen. Der Anteil 

an Schmutzwasser ist vernachlässigbar. 

Zur Berechnung des erforderlichen Rückhaltevolumens mittels DV-Programm des LfU 

wird der Drosselabfluss in etwa mit dem veranschlagten Niederschlagsabfluss aus dem 

unbefestigten Gebiet und der rechnerischen freien Kapazität des bestehenden Misch-

wasserkanals von 60l/s herangezogen. Für das geplante Baugebiet und dem angren-

zenden Außengebiet beträgt somit das erforderliche Stauvolumen 215 m³. 
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3.2 Drosselabfluss Regenrückhaltebecken 

Der zulässige Gesamtdrosselabfluss wie unter 3.1 Beckenvolumen ermittelt wird mit 60 

l/s angenommen. Die Drosselung wird im Notüberlaufbauwerk mittels eines aufgedü-

belten Rinnenschützes 300x300 mm gewährleistet. Der Drosselabfluss kann somit auf 

die jeweilige Gegebenheit eingeregelt werden. Die vorhandene Stautiefe wurde mit 

2,08 m ermittelt. 

 

Rössert / 3.4.4.4.1.1 Freier Ausfluss aus einer Schützöffnung  

Die Ableitungseinrichtung des Regenrückhaltebeckens wird steuerbar ausgeführt. Eine 

Steuerung des Ablaufs wird mit einem Rinnenschütz an der Stirnwand des Notüber-

laufs gewährleistet. Die Ableitungswassermenge wird erst nach erreichen des max. 

Stauwasserpegels erreicht. 

 

 

Schützbreite gewählt 0,30 m 

Die vorhandene Stautiefe errechnet sich aus den geodätischen Höhen der Sohle des 

Beckens und dem max. Staupegel mit 2,08 m 

Unter der Annahme, dass die Anströmgeschwindigkeit gegen 0 geht, ist der freie Ab-

lauf aus einer Schützöffnung nach folgender Formel zu berechnet. 

 

Q =  x a x b x √(2g x h)   mit a lotrechte Öffnungshöhe 

b Öffnungsbreite 

 usflusszahl aus Bild 101 

 0,60 

daraus folgt eine erforderliche Schützhöhe bei einem gedrosselten Ablauf von 60 l/s. 

Die zur Verfügung stehende Abflussbreite des Rinnenschützes beträgt 0,30 m 

 

a = Q / ( x b x √ (2g x h) 

a = 0,06 m³ / (0,60 x 0,30 m x √ (2g x 2,08 m) 

a = 0,05 m 

 

Die Rinnenschützöffnung ist mit 5 cm Höhe mittels Handrad einzustellen und bei Be-

trieb der Durchfluss zu beobachten und die Öffnung evtl. nachzuregeln. 

 

 

 

3.3 Bemessung Notüberlauf 

Rössert / 3.4.3.2.2 Feste Wehre mit hoher Überfallwand 

Bei Erreichung der Stauwasserspiegelhöhe springt der eingeplante Beckennotüberlauf 

mit einer beidseitigen Überfallschwelle von insgesamt 6,00m an und leitet den über-
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steigenden Niederschlagswasseranteil über eine Rohrleitung DN 400 mm dem beste-

henden Mischwasserkanal in der Stichstraße der Birkenstraße zu. 

 

Die Überfallhöhe wird entsprechend der Regenwasserkanalberechnung mit 306l/s ab-

züglich des Drosselabflusses berechnet. 

 

Q = 2/3  x b x √2g x hü3/2   mit  0,55 

       mit b 6,00m 

Q 306 – 60 l/s = 246 l/s = 0,25 m³/s 

hü = (3Q / (2 x  x b x √2g))2/3 

hü = (0,75 m³/s / (2 x 0,55 x 6,00 x √2g))2/3 

hü = 0,03 cm, die Umgrenzungsböschung des Teiches wird mit mindestens 

Wasserspiegelhöhe  453,08 m ü.NN 

Überfallhöhe       0,03 m 

Freibord        0,50 m 

Böschungsoberkante mind. 453,61 m ü.NN festgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgestellt: 

Ingenieurbüro Preiss & Schuster 

Schützenstraße 17 

 

Vilsbiburg, 25. September 2012 

 

 

 

 

 

 ............................  ............................ 

     - G. Preiss -    - G. Schuster - 
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1 VORHABENSTRÄGER 

Vorhabensträger für die Erschließung des Baugebietes Birkenstraße in Wartenberg 

ist der Markt Wartenberg, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg. Der Markt Wartenberg er-

teilte dem Ingenieurbüro Preiss & Schuster, Schützenstraße 17, 84137 Vilsbiburg, mit 

Ingenieurvertrag vom 31.05./22.06.2012 den Auftrag, die Erschließungsplanung 

(Straßenbau, Kanalbau) zu erstellen und die Baumaßnahme zu beaufsichtigen. Für 

die Durchführung der Wasserversorgung im Baugebiet zeichnet der Wasserzweck-

verband Berglerner Gruppe verantwortlich. Der Zweckverband erteilte den Auftrag zur 

Planung, Ausschreibung und Beaufsichtigung der Maßnahme mit selbigem Ingeni-

eurvertrag. 

 

 

2 BESTEHENDE VERHÄLTNISSE 

 

2.1 Allgemeines 

Das Baugebiet Birkenstraße befindet sich inmitten Wartenbergs, angrenzend an die 

bestehende Bebauung der Birkenstraße. Im Norden grenzt die Erschließungsstraße 

an den bestehenden Wald an. Entsprechend der Begründung zum Bebauungsplan 

werden hierdurch Konflikte zwischen privaten Nutzungen und dem Wald, z.B. durch 

Verschattung der Baugrundstück oder Baumwurf, vermindert. 

 

Verkehrstechnisch wird das Baugebiet von der vorhandenen Stichstraße, die von der 

Birkenstraße abzweigt, erschlossen. 

 

Das Baugelände befindet sich an einem Hochpunkt der Erhebung Spatzenberg und 

fällt besonders nach Süden stark ab. Teile des östlichen Außengebietes entwässern 

zur Baugebietsfläche hin. Das anfallende Niederschlagswasser musste bisher über 

eine natürliche Geländemulde über die Entwässerungseinrichtungen der Stichstraße 

abfließen. 

 

2.2 Versorgungsunternehmen 

Elektroversorgungsunternehmen (E.ON Bayern AG, Altdorf) 

Gemäß den übergebenen Bestandsunterlagen der E.ON sind im Gehwegbereich der 

Stichstraße Niederspannungsleitungen und Beleuchtungskabel vorhanden. Im Bau-

bereich des Erschließungsgebietes befinden sich keine Versorgungsleitungen der 

E.ON. 

 

Gasversorgung (Energie Südbayern GmbH, Erding) 

Bei einer Anfrage über Bestandsunterlagen von Gasleitungen gab die ESB bekannt, 

dass im Bereich der geplanten Baumaßnahme derzeit keine Versorgungsleitungen 

der ESB vorhanden sind. In der Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
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Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange teilte die ESB mit, dass bei ausreichen-

dem Interesse der Grundstückseigentümer beabsichtigt wird, das Gebiet mit Erdgas 

zu erschließen. 

 

Wasserversorgung (Wasserzweckverband Berglerner Gruppe) 

Der Wasserzweckverband betreibt zur Erschließung des Baugebietes bereits Was-

serleitungen im bisher erschlossenen Gebiet. In der Stichstraße, von der Birkenstraße 

abzweigend, eine Versorgungsleitung PVC DN80mm im linkseitigen Straßenbereich. 

In der Birkenstraße befindet sich eine Wasserleitung DN100. Im Baugebietsbereich 

sind keine Wasserversorgungseinrichtungen aufgezeigt. 

 

Telekom (Fernmeldeamt Landshut) 

Die Telekom unterhält zur Erschließung des Baugebietes bereits Versorgungsleitun-

gen im bisher erschlossenen Gebiet. Die Telekomleitung befindet sich in der Stich-

straße neben dem rechten Fahrbahnrand und versorgt die bereits erschlossenen 

Bauparzellen. Im Baugebietsbereich sind keine Telekomleitungen aufgezeigt. 

 

2.3 Baugrundverhältnisse 

Im Vorfeld der Entwurfsplanung wurden seitens des Marktes Wartenberg am 07. Sep-

tember 2012 zur Baugrundbeurteilung und zur Erkundung des Grundwassers Schür-

fen bis in eine Tiefe von 3,50 m niedergebracht. Das Ingenieurbüro Preiss & Schuster 

legte die Lage von insgesamt 3 Schürfen fest und nahm die folgenden Bodenstruktu-

ren auf. 
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Als Ergebnis des Bodenaufschlusses der Schürfe 1 ist zu bemerken, dass nach einer 

0,30 m mächtigen humiden Schicht leicht sandiger Ton mit mäßigem Porenwasser-

gehalt bis in eine Tiefe von 3,50 m anzutreffen ist. 

 

Bei Schurf 2 ist unter einer 0,30 m mächtigen humiden Schicht sandiger Ton mit mä-

ßigem Porenwassergehalt bis in eine Tiefe von 0,80 m angetroffen. Dem sandigen 

Ton folgt bis zur Aufschlussendtiefe von 3,50 m unter Gelände sehr dicht gelagerter 

Sand mit geringem Porenwassergehalt. Wie bei Schurf 1 konnte kein Grund- oder 

Schichtenwasser erschlossen werden. 

 

Schurf 3 weist nach einer 0,25 m starken humiden Schicht bis in eine Tiefe von 2,50 

m leicht sandigen Ton mit geringem Porenwassergehalt auf. Darunter folgt bis in eine 

Tiefe von 3,00 m stark sandiger Ton mit geringem Porenwassergehalt. Bis zur Auf-

schlusstiefe von 3,50 m wurde dicht gelagerter Sand mit ebenfalls geringem Poren-

wassergehalt erkundet. Grund- oder Schichtenwasser wurde nicht erschlossen. 

 

Bei entsprechend feuchter Witterung während der Bauarbeiten neigt die Ton- und 

Sandschicht zu starker Wasseraufnahme und evtl. zum Fließen. Um auch bei 

schlechter Witterung einen annehmbaren Baufortschritt zu gewährleisten, müssten 

diese Bodenschichten auch unterhalb der Rohrsohle in der durchfeuchteten Stärke 

ausgebaut und entsprechend durch Rollkies ersetzt werden. 

 

2.4 Bestehende Abwasseranlagen 

Der Markt Wartenberg betreibt zur Abwasserbeseitigung sowohl das Trenn- wie auch 

das Mischverfahren. In der Birkenstraße befindet sich ein Mischwasserkanal, d.h., an-

fallendes Schmutzwasser und Regenwasser werden in einer Rohrleitung abgeführt. 

In der Birkenstraße werden hierfür Leitungsdimensionen DN250 bis DN500mm ver-

wendet. Für den Anschluss des bereits im genehmigten Flächennutzungsplan von 

1987 ausgewiesenen Baugebietes wurden in der Stichstraße zur Baugebietsfläche 

Rohrleitungen DN300mm verwendet. Als abflussrelevantes Element wurde die Ka-

nalhaltung S1211-S1211.1 mit einem Leitungsgefälle von 1,65% erstellt. Die Zu- und 

Abflussleitungen weisen wesentlich höhere Leitungsgefälle auf. Im Rahmen der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung zur Planfassung vom 25.04.2012 bereitet den Anwohnern die 

Oberflächenentwässerung des Neubaugebietes Sorgen. Bei Starkregen wurde nach 

Stellungnahmen der Anlieger im unteren Bereich der Birken- und in der Fichtenstraße 

Wasseraustritt aus den Schächten beobachtet. Für die Kanalisation Wartenberg lau-

fen derzeit noch die Bestandsaufnahmen, die auf Grund des umfangreichen Kanalbe-

standes entsprechende Zeit benötigen. Nach Zuordnung der Kanalhaltung, Feststel-

lung von Trenn- und Mischsystemen sowie der Bereiche der Niederschlagswasser-
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versickerung wird eine Bestandsberechnung der Entwässerungseinrichtung Warten-

berg durchgeführt und entsprechende Sanierungsvorschläge erarbeitet. 

Die Neubaugebietsentwässerung wird zur Vermeidung einer Abflussverschärfung im 

Trennverfahren mit einem Regenrückhaltebecken konzipiert. Die Bemessung des 

Rückhaltebeckens wird entsprechend den geltenden Regelwerken der Abwasser-

technischen Vereinigung (ATV) durchgeführt. Mit der Regenwasserrückhaltung wird 

der zur Abflussverschärfung beitragende befestigte Anteil des Baugebietes ausgegli-

chen. Mit dem Bau der Kanalisation „BG Birkenstraße“ kann eine Entlastung der Ab-

flusssituation im unteren Bereich der Birkenstraße und in der Finkenstraße nicht er-

reicht werden. 

 

 

3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

 

3.1 Verkehrserschließung 

Die Planung der öffentlichen Straßen erfolgte auf Grundlage des Bebauungsplanes 

vom Stand 06.08.2012, Entwurfsverfasser architekturbüro pezold, Eichenstraße 36, 

85456 Wartenberg und entsprechender anschließender Besprechungsergebnisse. 

Das Neubaugebiet wird von der bestehenden Stichstraße, die von der Birkenstraße 

abzweigt, erschlossen. Der Straßenquerschnitt beträgt außer dem nördlichen Ring-

abschnitt entlang des bestehenden Waldstückes 8,00 m inklusive beiden Straßenbe-

grenzungen (Randsteinen). Entlang des Waldstückes ist eine Verengung auf 7,00 m 

Breite entsprechend dem Bebauungsplan vorgesehen. Die öffentlichen Stellplätze in 

Form von Längsparkständen (Breite inkl. Bordsteinen 2,30m) sind innerhalb des 

Straßenquerschnittes geplant. Die beiden Längsparker vor dem Rückhaltebecken 

gliedern sich an den Straßenquerschnitt an. Insgesamt ist Parkraum für 24 Fahrzeuge 

auf öffentlichem Grund vorgesehen. 

Im Bebauungsplan wurde eine Höchstlängsneigung der Zufahrtsstraße festgelegt. Die 

Straßengradiente bedingt im Zufahrtsbereich eine Anhebung in der Achse um maxi-

mal 2,40 m. Die sich zwangsweise ergebenden Anschüttböschungen in den betroffe-

nen Baugrundstücken sind im Rahmen der privaten Bautätigkeiten zu berücksichtigen 

und bei Abgrabungen durch Baugruben entsprechend zu sichern, wieder anzufüllen 

und ordnungsgemäß zu verdichten. 

 

Die öffentlichen Verkehrsflächen im Baugebiet Birkenstraße setzen sich zusammen 

aus 

Ringsstraße (Erschließungsstraße) 

Länge 391,25 m, Verkehrsflächenbreite incl. Randbegrenzungen 7,00 m bzw. 8,00 m 

angebauter Gehweg 1,50 m, rd. 40 m 
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Fußweg (zum gepl. Kinderspielplatz) 

Länge 35,99 m, Breite incl. Randbegrenzungen 2,50 m 

 

Längsparker insgesamt 24 Stück 

 

Für die öffentliche Verkehrserschließung sind somit 391,25 m Straßen und 35,99 m 

Fußwege zu erstellen. 

 

 

Die Abgrenzungen der Verkehrsflächen, auch grundstücksseitig, werden mit Granit-

Bordsteinen B6 ausgeführt. Bei der wasserführenden Seite wird zusätzlich eine vor-

gesetzte Granitgroßpflastersteinzeile mit 3 cm Höhenstich zum Granit-Tiefbord aus-

gebildet.  

Der Baustoff Granit verfügt im Vergleich zu den entsprechenden Betonstein- Werk-

stoffen über eine wesentlich höhere Abriebfestigkeit, Bruchsicherheit und Frostbe-

ständigkeit.  

 

Als Befestigung der Parkflächen wird Rasenfugenbetonpflaster 16/16/10 cm auf 

Splittbett verlegt. Der Fußweg zum geplanten Kinderspielplatz ist mit Betonpflaster 

16/16/10 cm, pressfugig verlegt, eingeplant. 

 

Die Durchführung der Gesamterschließung des Baugebietes Birkenstraße wird in 

zwei Stufen vorgesehen: 

Die Stufe 1 umfasst: 

- das vollständige Herstellen aller Tragschichten zuzüglich eventuell anfallender 

Kiestragschichtverstärkungen 

- das Herstellen aller Ver- und Entsorgungsleitungen 

- das Setzen aller Randbegrenzungen 

 

Gehwege und Pflasterflächen werden vorab bis OK Randbegrenzung mit Frost-

schutzkies aufgefüllt und verdichtet. 

 

Vor Beginn der Kanalbau- und Wasserversorgungsmaßnahme ist vorgesehen, auf-

grund der gegebenen Boden- und Gefälleverhältnisse, die Kiestragschicht ca. 30 cm 

stark einzubauen. Hiermit wird eine größtmögliche Unabhängigkeit von der Witterung 

und der vorgefundenen Untergrundverhältnisse erzielt und die Voraussetzung zur 

Einhaltung des Fertigstellungstermins geschaffen. 

 

Die zweite Ausbaustufe erfolgt nach Beendigung der privaten Bautätigkeit im Er-

schließungsgebiet. Sie umfasst: 
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- das Aufbringen der Asphaltdeckschicht 0/8 mm im Erschließungsstraßenbereich 

- das Herstellen der Grünbereiche 

- das Herstellen der Pflasterflächen 

 

Die Dicke des erforderlichen frostsicheren Oberbaus ergibt sich für F2-Böden gemäß 

Tabelle 6 der RStO 01 für Bauklasse V mit 40 cm zuzüglich Mehr- oder Minderdicken 

nach Tabelle 7 zu 60 cm. 

  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN 

11,0 cm bituminöse Tragschicht AC 32 TN 

46,0 cm  Frostschutzkies 

60,0 cm Mindestgesamtaufbau 

 

 

3.2 Ver- und Entsorgungsleitungen 

 

3.2.1 Stromversorgung und Telekommunikation 

Die Versorgungsleitungen, Strom und Telefon, werden von den jeweiligen Versor-

gungsunternehmen konzipiert und verwirklicht.  

 

3.2.2 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung wird im Baugebiet mit einer Ringleitung DN100 PVC mit An-

schluss an die bestehende Wasserleitung in der bestehenden Stichstraße durchge-

führt. Der bestehende Unterflurhydrant wird am Ende der vorhandenen Leitung aus-

gebaut und neben der Leitung wieder eingebaut. Entsprechend der Absprache mit 

dem WZV Berglerner Gruppe wird die vorhandene Leitung DN80 auf DN100 aufredu-

ziert, eine spätere durchgängige Leitungsdimension DN100 zum Brandschutz im 

Neubaugebiet kann somit langfristig, z.B. im Zuge einer Wasserleitungssanierung, 

durchgeführt werden. Das Leitungsmaterial wurde in Absprache mit dem WZV Berg-

lerner Gruppe in PVC eingeplant. Die Leitungsarmaturen sind zu flanschen. Insge-

samt sind zur Gewährleistung des Brandschutzes 3 Entnahmestellen vorgesehen, 

wovon 2 Überflurhydranten im Bereich der geplanten öffentlichen Grünflächen plat-

ziert sind. 

 

3.2.3 Niederschlagsentwässerung 

Zur abwassertechnischen Erschließung des Baugebietes Birkenstraße ist als Ent-

wässerungsverfahren das Trennverfahren gewählt. Durch die Erschließung und Be-

bauung des Plangrundstückes erfolgt eine Versiegelung von Flächen. Der Vorha-

bensträger hat eine Verschärfung des Niederschlagswasserabflusses mit geeigneten 

Mitteln entgegenzuwirken. Für das Einzugsgebiet des Baugebietes Birkenstraße wur-

de für die erforderliche Regenrückhaltung ein Erdbecken vorgesehen. 
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Das abzuleitende Niederschlagswasser wird über Regenwasserkanäle dem geplan-

ten Regenrückhaltebecken mit einem Stauvolumen von 215 m³ zugeführt. In der Bir-

kenstraße ist zur Ableitung des Abwassers eine Mischwasserkanalisation vorhanden. 

Im Zuge der Bürgerbeteiligung wurden seitens der Anwohner große Bedenken zur 

Oberflächenwasserableitung über die bestehenden Kanäle der Birkenstraße vorge-

bracht. Sie berichteten, dass im unteren Bereich der Birken- und in der Fichtenstraße 

bei stärkeren Regenereignissen Wasseraustritt aus den Schächten beobachtet wer-

den muss. Aus diesem Grund wurde nicht das Mischsystem mit direkter Einleitung in 

das bestehenden Kanalsystem, sondern das Trennverfahren mit Regenrückhaltung 

gewählt. Das Niederschlagswasser wird mit Betonleitungen DN 300 mm gesammelt 

und in das Regenrückhaltebecken eingeleitet. Über eine geregelte Schützdrosselung 

mittels Kastenschieber wird der Abfluss in den vorhandenen Mischwasserkanal DN 

300 mm in der Stichstraße zur Birkenstraße gedrosselt. Der Beckenüberlauf (Not-

überlauf) wird bei seltenen Regenereignissen ebenfalls in den Kanal der Stichstraße 

eingeleitet. Lt. Bebauungsplan ist die angrenzende Erschließungsstraße zur Verringe-

rung des Straßenlängsgefälles aufzudammen. Das Regenrückhaltebecken grenzt an 

den Straßenkörper an. Um eine Einsickerung in den Dammkies der Auffüllung zu ver-

hindern, ist das Regenrückhaltebecken mit einer ca. 30 cm dicken Lehmschicht ab-

zudichten. Die nördliche Beckenböschung wird bereits mit dem im Deckbereich des 

Untergrundes vorherrschenden leicht sandigen Ton aufgebaut und verdichtet. Das 

aufgenommene Bodenprofil im Bereich des RRB (BS1) weist nach dem Oberboden 

leicht sandigen Ton bis zur Aufschlusstiefe von 3,50 m auf. Eine Abdichtung der Soh-

le ist voraussichtlich nicht erforderlich. Die Bodenstruktur wird im Zuge des Erdaus-

hubs auf deren Wasserdurchlässigkeit überprüft und die Böschungen und die Sohle 

des „gewachsenen“ Bodens gegebenenfalls mit einer ca. 30 cm dicken Lehmschicht 

ebenfalls abgedichtet. 

Das Regenrückhaltebecken stellt ein technisches Bauwerk dar, obwohl es als Erdbe-

cken konzipiert ist. Die Drosseleinrichtung ist durch den Betreiber auf ordnungsge-

mäße Funktion zu überprüfen und zu warten. Eine Einfriedung des Beckens ist durch 

den Markt Wartenberg zu prüfen. 

Die Berechnung des Regenrückhaltebeckens erfolgte nach dem ATV Regelwerk 

A117 und dem Bemessungsprogramm des LfU Version 01/2010 (siehe hydraulische 

Berechnung). 

Dem Baugebiet befindet sich östlich gelegen ein abflusswirksames Außengebiet von 

1,8 ha Größe. Das Regenrückhaltebecken wurde u.a. auf der Parzelle 6 angelegt, 

damit das abfließende Niederschlagswasser des Außengebietes eingeleitet werden 

kann. Die Varianten „Parzelle 1“ weist verschiedene Nachteile auf: 

- die Parzelle 1 ist kleiner, das Stauvolumen ist über die Tiefe bereitzustellen 

- das südlich angrenzende Baugrundstück stellt die tiefste Stelle im Gelände dar 
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- um das erforderliche Stauvolumen zu erhalten, müsste auf der südlichen Seite 

ein Damm aufgeschüttet werden, dies zieht einen weiteren Flächenverlust nach 

sich 

- Einleitung des Außengebietsabflusses schwieriger zu gestalten. 

- Das Becken befindet sich in der Falllinie des Steilstücks der Erschließungsstraße 

mit einem Gefälle von 8%. In den Wintermonaten wäre das Becken bei Glatteis 

eine erhöhte Unfallgefahr. Das Becken müsste mit massiver Leiteinrichtung ver-

sehen werden. 

 

Die Möglichkeit der Versickerung im Baugebiet Birkenstraße wurde aus verschiede-

nen Gründen nicht weiter verfolgt. Der Baugrundaufschluss BS1 ist mit leicht sandi-

gem Ton bis zur Aufschlusstiefe nicht zur Versickerung geeignet. Die beiden Auf-

schlüsse BS2 und BS3 könnten mit einem dicht gelagerten Sand ab einer Tiefe von 

0,80 m bzw. 3,00 m als versickerfähiger Untergrund bezeichnet werden. Genaue Ver-

sickerraten müssten jedoch in Versuchen ermittelt werden. Das Gelände fällt nach al-

len Seiten, vor allem nach Süden zur bestehenden Bebauung, stark ab. Es ist des-

halb nicht auszuschließen, dass unter der Aufschlusstiefe von 3,50 m Tonschichten 

vorhanden sind, die das versickerte Niederschlagswasser in unterliegende Hangbe-

reiche ableiten und als Schichtenwasser talseits wieder hervortreten lassen. 

 

Die Dimensionierung der Regenwasserableitung erfolgt auf Grundlage des Einzugs-

gebietes des BG Birkenstraße. Das Gebiet ist entsprechend den Kanalhaltungen in 

Teileinzugsgebiete zerlegt und mit dem spezifischen Abflussbeiwert versehen in die 

hydraulische Netzberechnung eingegangen (siehe hierzu Ausführung der hydrauli-

schen Berechnung). Das anfallende Niederschlagswasser wird in Kanalrohren der 

Dimension DN 300 abgeleitet und unter Einbeziehung des Regenrückhaltebeckens 

dem Mischwasserkanal der Stichstraße zur Birkenstraße zugeführt. 

 

Beschreibung der Kanalbaumaßnahme 

- Gefälleverhältnisse 

Entsprechend den Geländeverhältnissen und den entwässerungstechnischen 

Anforderungen beträgt das Mindestgefälle beim Regenwasserkanal 0,00%. Das 

maximale Gefälle beim Regenwasserkanal errechnet sich zu 0,00%. 

 

- Werkstoffe und Ausführung der Kanäle 

Zur Regenwasserableitung werden Stahlbetonrohre mit integrierter Dichtung 

nach DIN 4035 Form K-GM vorgesehen. Unabhängig vom rechnerischen Ge-

samtdurchfluss im Regenwasserkanal wird aus betrieblichen Gründen ein Min-

destdurchmesser von 300 mm nicht unterschritten. 

Leitungslänge Regenwasserkanal DN 300, Stahlbeton    00,00 m 
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Leitungslänge Regenwasserkanal DN 400, Stahlbeton    00,00 m 

Gesamtlänge         000,00 m 

 

3.2.4 Schmutzwasserentsorgung 

Das anfallende Schmutzwasser wird in Kanalleitungen DN 200 mm gesammelt und 

dem bestehenden Mischwasserkanal in der Stichstraße zur Birkenstraße zugeleitet. 

Bei der Entwässerungsplanung des Baugebietes Birkenstraße wurde in Absprache 

mit dem Bebauungsplaner eine generelle Keller- bzw. Untergeschossentwässerung 

nicht vorgesehen. 

 

Beschreibung der Kanalbaumaßnahme 

- Gefälleverhältnisse 

Entsprechend den Geländeverhältnissen und den entwässerungstechnischen 

Anforderungen beträgt das Mindestgefälle beim Schmutzwasserkanal 0,00%. 

Das maximale Gefälle beim Schmutzwasserkanal errechnet sich zu 0,00%. 

 

- Werkstoffe und Ausführung der Kanäle 

Im Baugebiete Birkenstraße ist nur häusliches Abwasser bzw. dem häuslichen 

ähnliches Abwasser anfallend, somit sind sämtliche zur Abwasserableitung zu-

gelassenen Rohrmaterialien möglich. Zur Schmutzwasserableitung werden ver-

stärkte Stz-Rohre TKL 240, C-Verbindungen gemäß DIN EN 295 im Nenn-

durchmesser 200 mm verwendet. 

Leitungslänge Schmutzwasserkanal DN 200    000,00 m 

 

3.2.5 Festpunkte 

Die erforderliche Geländevermessung zur Entwurfsplanung wurde mittels eines GPS-

Vermessungssystems aufgenommen. Eine Einbindung in das amtliche Höhensystem 

war nicht erforderlich. Als Höhenreferenzpunkt ist der Quersteg des bestehenden 

Hausanschlussschiebers Hausnr. 29c zu verwenden. 

 

Hausanschlussschieber HsNr. 29c, Quersteg 

1,67 m vom südlichen Bordstein 

2,68 m vom nördlichen Zweizeiler 

 

453,61 m ü.NN 

 

 

4 RECHTSVERHÄLTNISSE 
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Als Planungsgrundlage diente der Bebauungsplan Birkenstraße Stand 06.08.2012, 

Entwurfsverfasser architekturbüro pezold, Wartenberg und entsprechender Bespre-

chungsergebnisse mit dem Architekturbüro Pezold. 

 

Amtliche Verfahren zur Abwasserableitung aus dem Baugebiet Birkenstraße sind 

nicht erforderlich. 

Grunddienstbarkeiten für Leitungsführungen sind nicht erforderlich. 

Allgemeine bautechnische Auflagen sind in den Festsetzungen zum Bebauungsplan 

aufgenommen. 

 

 

5 KOSTENZUSAMMENSTELLUNG 

 Die zu erwartenden Kosten der Baumaßnahme wurden in Form eines Leistungsver-

zeichnisses mit derzeit am Markt gängigen Einheitspreisen errechnet (Kostenberech-

nung). Hierbei wurden nach den Texten der aktuellen LBStB-BY, folgende Baukosten 

für die entsprechenden Bauteile der Baugebietserschließung ermittelt. 

 

       Netto   Brutto 

Teil 1 Hauptkanal (SW- RW-Kanal)  000.000,00 €  000.000,00 € 

Teil 2 Grundstücksanschlüsse    00.000,00 €    00.000,00 € 

Teil 3 Verkehrsanlagen   000.000,00 €  000.000,00 € 

Teil 4 Wasserversorgung     00.000,00 €    00.000,00 € 

Teil 5 Verkehrsanlagen Endausbau    00.000,0 €    00.000,00 € 

 

 Erschließungskosten (Baukosten)  000.000,00 €  000.000,00 € 

 

 Anfallende Kosten für Grunderwerb und Entschädigungen sind nicht beinhaltet, 

ebenso Kosten für Leuchten, Kabelverlegung und Ingenieurleistungen. 

 

 Kostenträger für die Erschließung (Verkehrsanlagen und Abwasserentsorgung) des 

BG Birkenstraße ist der 

Markt Wartenberg 

Marktplatz 8 

85456 Wartenberg 

 

 Kostenträger für die Durchführung der Wasserversorgung im BG Birkenstraße ist der  

Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 

Marktplatz 8 

85456 Wartenberg 
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6 DURCHFÜHRUNG DES VORHABENS 

Die Erschließungsmaßnahme soll nach Genehmigung der Entwurfs- und Ausfüh-

rungsplanung ausgeschrieben und mit Beginn der Bausaison 2013 begonnnen wer-

den. Das Bauende ist mit Spätsommer 2013 vorgesehen. 

Für die Ausschreibungsart wird die Beschränkte Ausschreibung nach VOB gewählt, 

Baulose sind nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgestellt: 

Ingenieurbüro Preiss & Schuster 

Schützenstraße 17 

84137 Vilsbiburg 

 

Vilsbiburg, 27. September 2012 

 

 

 

 

 

 ............................   ............................ 

     - G. Preiss -      - G. Schuster - 
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